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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Auch das Jahr 2023 wird uns Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer vor große Herausforderungen stellen. Nach wie vor ist die 
Inflationsrate hoch, steigende Energiepreise belasten die Men-
schen und die wirtschaftliche Entwicklung ist schwer abschätz-
bar. Die Gesundheit der Beschäftigten darf bei all diesen schwie-
rigen Entwicklungen aber keinesfalls unter die Räder kommen!

AK Niederösterreich und ÖGB NÖ haben beim Arbeitneh-
mer*innenschutz einiges zu bieten: Im Blattinneren können Sie 
sich ein Bild vom umfassenden Bildungsprogramm der Sicher-
heits- und Gesundheitsakademie machen, das von der Grund-
ausbildung für Sicherheitsvertrauensperson über Ausbildungen 
im Bereich des Brandschutzes bis zu verschiedenen Spezialsemi-
naren reicht.

Auch sind wir wieder mit dem bewährten Gesundheits-Truck 
in den Betrieben unterwegs, um Arbeitnehmer*innen die Mög-
lichkeit zur Ermittlung der wichtigsten Gesundheitsdaten direkt 
am Arbeitsplatz zu bieten. Blutwerte, Gefäßgesundheit, Ermitt-
lung des Body-Mass-Index und einiges mehr werden ermittelt, 
um die eigene Gesundheit zu checken. Bitte kontaktieren Sie uns, 
falls dieses Angebot für Sie und Ihre Kolleg*innen von Interesse ist.

Darüber hinaus lade ich Sie ein, unsere Beratungsangebote in 
allen Fragen der Sicherheit und Gesundheit auch 2023 zu nutzen! 
Für Auskünfte oder auch die Vereinbarung von Truck-Terminen 
stehen wir Ihnen unter der Nummer 05 71 71-20913 zur Verfügung.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen guten Start ins 
neue Jahr 2023! 

Markus Wieser 
AK Niederösterreich-Präsident
ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender
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Was gilt als Schlechtwetter? 
Schlechtwetter liegt nach den Kriterien der Bauarbeiter-Urlaubs- 
und Abfertigungskasse (BUAK) dann vor, wenn etwa die Folgewir-
kungen von Regen, Schnee, Eis oder Frost so gravierend sind, dass 
die Arbeit nicht verrichtet, zugemutet oder fortgesetzt werden 
kann. Konkret ist dies jedenfalls bei Temperaturen von –10 Grad 
Celsius der Fall. Zu berücksichtigen sind hierbei auch Windstärke 
und Temperatur. Wird diese Grenze erreicht, kann aufgrund des 
Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetzes Kältefrei   ge - 
geben werden.

Die App schafft Klarheit in Echtzeit
Zur Nutzung der Schlechtwetterentschädigung bzw. von Kälte-
frei auf Baustellen braucht es Informationen über die offizielle 
Messstellen-Temperatur der GeoSphere Austria (ehemals ZAMG). 

Hier unterstützt die kostenlose Hitze-/Kälte-App der Gewerk-
schaft BauHolz. Mittels Push-Benachrichtigung am Smartphone 
wissen Bauarbeiter:innen und Baustellenverantwortliche sofort 
Bescheid, wenn bei ihnen die Möglichkeit für Schlechtwetter ge-
geben ist. Weiters werden Infos und Tipps zu geeigneten Schutz-
maßnahmen zur Verfügung gestellt. 

Harald Bruckner, AK Wien
harald.bruckner@akwien.at

 Hitze-/Kälte-App für Android 
 https://tinyurl.com/hitzeapp-android 
 BUAK-Infos zur Schlechtwetterregelung 
 https://tinyurl.com/swrbuak 

Die Hitze-/Kälte-App hilft auch im Winter 
Arbeiten auf Baustellen werden im Winter zu einer echten Herausforderung und sind bei tiefen Temperaturen nur eingeschränkt 
möglich. Die neue Hitze-/Kälte-App stellt sich je nach Saison um und ermöglicht so die Temperaturfeststellung auch im Winter.

1/2023
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D as Übereinkommen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen 

(UN- Behindertenrechtskonvention, UN-BRK) 
ist ein internationales, rechtsverbindliches 
Instrument, in dem Mindeststandards für 
die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen festgelegt sind. Dazu zählen
 • das Recht auf sichere und gesunde 
Arbeitsbedingungen,

 • die Sicherstellung von angemessenen 
Vorkehrungen am Arbeitsplatz,

 • Programme für fachliche und berufliche 
Rehabilitation, den Erhalt des Arbeitsplat-
zes und den beruflichen Wiedereinstieg,

 • Bewusstseinsbildung und Anerkennung 
von Fertigkeiten, Verdiensten und Fähig-
kei ten von Menschen mit Behinderungen. 

Nationaler Aktionsplan 
 Behinderung I und II
In Österreich ist das Übereinkommen am 
26. Oktober 2008 in Kraft getreten. Zur 
Umsetzung der UN-BRK wurde im Jahr 2012 
der erste Nationale Aktionsplan Behinde-
rung 2012–2020/2021 (NAP Behinderung I) 
und nach Auslaufen des NAP Behinderung 
I der NAP Behinderung II 2022–2030 be-
schlossen. Auch hier ist der Erhalt der Be-
schäftigungsfähigkeit zentrales Ziel. Durch 
frühzeitige, präventive Maßnahmen – vor 
allem bei älteren Beschäftigten und bei 
Menschen mit psychischen Beeinträchti-
gungen – sollen Behinderungen und chro-
nische Erkrankungen verhindert werden. 
Neben der Sensibilisierung bezüglich Ge-
sundheit und Prävention und zum Erhalt 
der Arbeitsfähigkeit sind zusätzlich folgen-
de Maßnahmen vorgesehen: 
 • Menschen mit Behinderungen aus-

drücklich in die betriebliche Gesund-
heitsförderung miteinbeziehen 

 • fit2work evaluieren und weiter-
entwickeln 

 • Erfordernisse der Barrierefreiheit in der 
Arbeitsstättenverordnung (AStV) unter 
Einbindung der Behindertenorganisa-
tionen erweitern 

 • Thema Barrierefreiheit in die Grundaus-
bildung der Arbeitsinspektion integrieren

Sichere und gesunde Arbeitsplätze 
für alle
Die UN-BRK verpflichtet Österreich zu an-
gemessenen Vorkehrungen für Menschen 
mit Behinderung am Arbeitsplatz. Der ge-
setzlich verpflichtende Arbeitnehmer:in-
nenschutz soll das Schutzziel gewährleis-
ten und sichere, gesunde Arbeitsplätze für 
alle Arbeitnehmer:innen umsetzen.

Um teure Umbauarbeiten zu vermei-
den, ist das Arbeitsumfeld so zu gestalten, 
dass alle Betriebsbereiche von allen Arbeit-
nehmer:innen barrierefrei genutzt werden 

können. Auch müssen arbeitsbedingter 
Stress und Arbeitsüberlastung in Angriff 
genommen werden. Sie sind Barrieren – ins-
besondere für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen. Im Zuge der Evaluierung psy-
chischer Belastungen am Arbeitsplatz sol-
len diese ermittelt und durch Maßnahmen 
beseitigt oder zumindest reduziert werden. 

Der NAP Behinderung II ist ein ambitio-
nierter Plan. Es liegt nun an den Entschei-
dungsträger:innen, zu zeigen, wie ernst 
es ihnen ist, die Menschenrechte von 
Menschen mit Behinderung im Sinne der 
UN-Konvention zu verwirklichen.

Martina Chlestil, AK Wien 
martina.chlestil@akwien.at

Amela Cetin, AK Wien 
amela.cetin@akwien.at 

 NAP Behinderung II 2022–2030  
 https://tinyurl.com/napbeh  

Nationaler Aktionsplan 
 Behinderung 
Eine ambitionierte Umsetzung des neuen Nationalen Aktionsplans für Menschen mit 
 Behinderungen 2022–2030 muss dafür sorgen, dass Arbeitnehmer:innen mit Behinderungen   
sichere und gesunde Arbeitsbedingungen vorfinden.

Das Arbeitsumfeld ist so zu gestalten, dass alle Betriebsbereiche von allen Arbeitnehmer:innen 
barrierefrei genutzt werden können.©
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W ie viele andere Betriebe steht 
auch dieses Unternehmen vor   

der Herausforderung, Homeoffice und 
Mobile Working im Sinne der Beschäf-
tigten und des Unternehmens erfolg  -
reich umzu setzen. Gemeinsam haben Ge-
schäftsführung, Betriebsrat, Sicherheits-
vertrauenspersonen, Präventivfachkräfte 
und Mit   arbei ter*innen nach Lösungen 
gesucht, die den Anforderungen eines 
 flexiblen Arbeitsumfeldes ebenso gerecht 
werden wie dem  Arbeitnehmer*in nen - 
schutz und den familiären Anliegen der 
Beschäftigten.

Die Ausgangssituation
Telearbeit (Homeoffice, Mobile Working) 
spielt in der Arbeitswelt eine immer wich-
tigere Rolle. Nicht zuletzt im Zuge der 
Coronapandemie ist es üblich geworden, 
dass auch „Büromenschen“ ihre Arbeits-
leistung zum Teil oder sogar überwiegend 
außerhalb des Betriebes erbringen. 

Für den Arbeitnehmer*innenschutz sind 
dabei einige Punkte zu beachten. „Die ergo-
nomische Gestaltung des Bildschirmar-
beitsplatzes ist eine Selbstverständlichkeit 
im Betrieb, ist aber daheim nicht immer 
leicht umzusetzen“, weiß die Assistentin 
der Geschäftsführung, Katrin Kiesler, zu 
berichten. Aber auch die psychischen Be-
lastungen sind nicht zu unterschätzen. 
„Aus unseren Befragungen wissen wir, 
dass Entgrenzung der Arbeit, Vermischung 
von Privatleben und Beruf, der Umgang 
mit Ruhezeiten oder das Loslassen von 
der Arbeit bei Erkrankung sensible The-

men sind“, erzählt Betriebsratsvorsitzender 
(BRV) Mag. Paul Otto.

„Aus Sicht des Betriebes geht’s natür-
lich auch um die Frage, wie erfolgreiches 
Führen unter den Bedingungen der Tele-
arbeit genau ausgestaltet sein muss. 
Wichtig war uns zu definieren, wie genau 
zu kommunizieren ist, wie die Arbeit allge-
mein organisiert wird, ganz einfach wel-
che Regeln die Telearbeit im Betrieb lebbar 
machen“, berichtet Geschäftsführer (GF) 
Markus Wollner. BRV Otto ergänzt: „Für 
die sozialen Beziehungen im Unterneh-
men ist es schon eine große Umstellung, 
wenn die meiste Zeit zu Hause oder unter-

wegs gearbeitet wird. Für uns als Betriebs-
rat war jedenfalls das Ausarbeiten einer 
detaillierten Vereinbarung wichtig, in der 
beispielsweise festgelegt wird, wer wann 
und unter welchen Umständen Telearbeit 
nutzen kann.“ Ein Recht auf Telearbeit 
bzw. eine einseitige Anordnungsbefugnis 
durch die Arbeitgeberin bzw. den Arbeit-
geber gibt es in Österreich nicht.

Gemeinsam Lösungen gefunden
Es bestand bereits vor der Pandemie die 
Möglichkeit, einen Tag pro Woche Home-
office zu machen, doch die neue Situation 
verlangte eine rasche und unkomplizierte 

Hybrides Arbeiten zum Vorteil 
von Arbeitnehmer*innen und 
Unternehmen 
Der Bereich IT ist für jede Gemeinde ein großes und herausforderndes Thema. Komplex, vielfältig  
und in aller Regel mit hohen Kosten verbunden. GEMDAT Niederösterreichische Gemeinde-Daten- 
service GmbH hat sich mit 113 Mitarbeiter*innen darauf spezialisiert, für Gemeinden, Bildungs-
einrichtungen und Business-Partner IT-Lösungen zu entwickeln.
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Großraumbereich der GEMDAT NÖ GmbH



71/2023www.gesundearbeit.at/aktuelles

Umstellung von einem Tag auf fünf Tage 
die Woche, damit der Betrieb überhaupt 
aufrechterhalten werden konnte. „Uns 
ging es natürlich in erster Linie darum, 
das Risiko für Mitarbeiter*innen und 
Kund*innen der GEMDAT so gering wie 
möglich zu halten“, berichtet Assistentin 
Katrin Kiesler. 

GF Markus Wollner: „Geblieben ist die 
Erkenntnis, dass ein hybrides System für 
Mitarbeiter*innen und Unternehmen gro-
ße Vorteile haben kann. Unser Konzept ist 
in drei Säulen geteilt, die sich gegenseitig 
ergänzen: eine Homeoffice-Regelung, eine 
Gleitzeitvereinbarung und die Neugestal-
tung der Arbeitsplätze, bei der wir die 
 Gelegenheit beim Schopf gepackt haben 
und alle Anforderungen des Arbeitneh-
mer*innenschutzes noch einmal genau 
durchgegangen sind.“

„Die Bildschirmarbeitsplatzverordnung, 
die Evaluierung der psychischen Belastun-
gen oder auch die Arbeitsstättenverord-
nung sind solche Regeln, die wir vor dem 
Hintergrund der veränderten Rahmenbe-
dingungen noch einmal auf ihre Umset-
zung im Betrieb überprüft haben“, berich-
tet BRV Mag. Paul Otto.

„Dauerhaft bleiben wird uns eine Be-
triebsvereinbarung, die drei Tage Telearbeit 
in der Woche ermöglicht“, erzählt BRV Otto. 
Damit die betrieblichen Interessen nicht 

zu kurz kommen, bleibt es den Führungs-
kräften überlassen, Anwesenheitstage 
zu definieren, um die notwendige Kom-
munikation in den Teams sicherzustellen. 
Wer möchte, kann auch weiterhin fünf 
Tage die Woche ins Büro kommen. Das 
ist für jene Kolleg*innen interessant, die 
zu  Hause keinen geeigneten Arbeitsplatz 
haben. Das kann einerseits ergonomische 
Gründe haben, aber auch in den privaten 
Rahmenbedingungen begründet sein.

„Vor allem war uns wichtig, dass die 
Kolleg*innen über besondere Belastungen 
im Homeoffice unterwiesen werden und 
diese auch in die Evaluierung der Sicher-
heits- und Gesundheitsgefahren einbezo-
gen werden“, ergänzt Katrin Kiesler.

Auch der Gleitzeitrahmen wurde mit 
5 bis 21 Uhr neu festgelegt. Eine Kernzeit, 
in der alle da zu sein haben, gibt es nicht 
mehr.

Das zeitnahe Abarbeiten der Anfragen 
unserer vielen Kund*innen ist die einzige 
Ausnahme. „Kolleg*innen, die Dienst an 
der Hotline ausüben, sprich diese Anfragen 
bearbeiten, haben weiterhin fixe Zeiten. Es 
ist aber sichergestellt, dass jede Kollegin 
und jeder Kollege nur eine bestimmte An-
zahl solcher ,Hotline-Tage‘ pro Woche hat 
und so über genügend Freiraum verfügt, 
sich ihre/seine Arbeitszeit selbstbestimmt 
einzuteilen“, so BRV Mag. Paul Otto.

Mitarbeiter*innen bei Umbau 
eingebunden
„Im Zuge eines anstehenden Umbaus 
war die Neugestaltung der Arbeitsplätze 
mitzudenken. Hier haben wir die Mitar-
beiter*innen mithilfe von Arbeitskreisen 
in die Umbaumaßnahmen eingebunden. 
Die Arbeitsplätze wurden größtenteils auf 
,shared desks‘ umgestellt, mehrere Kol-
leg*innen teilen sich einen Schreibtisch. 
Das fördert nicht nur das teamübergrei-
fende Arbeiten, sondern auch die Integra-
tion neuer Kolleg*innen, und ermöglicht 
zusätzlich kurze Wege bei Einschulungen“, 
so GF Markus Wollner.

 SFK Franz Ehrenberger,  
AK Niederösterreich 

arbeitnehmerinnenschutz@aknoe.at
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GF Leopold Kitir und GF Markus Wollner Mitarbeiterspinde zur Ablage von Maus und Tastatur

Hinweis 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, 
Präventivdienste sowie die Arbeits-
inspektion haben kein Zutrittsrecht 
in Privatwohnungen. Der Zugang ist 
nur möglich, wenn Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer ausdrücklich 
zustimmen bzw. auf deren Wunsch 
zu Beratungszwecken oder zur Evalu-
ierungsdurchführung. 

A K T U E L L E S



Damit Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt die gleichen Chancen und Rechte haben wie jene 
ohne Behinderung, braucht es vor allem Rücksichtnahme auf die individuellen Bedürfnisse und eine 
spezielle Arbeitsplatzevaluierung zur Schaffung sicherer und gesunder Arbeitsplätze. 

Räumen wir Barrieren weg

8 

M enschen mit Behinderung stehen 
die gleichen Chancen und Rechte 

zu wie Menschen ohne Behinderung – das 
gilt im Alltagsleben ebenso wie in der Ar-
beitswelt. Was dabei oft vergessen wird: 
Es handelt sich hierbei keinesfalls um eine 
Randgruppe. Das Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsu-
mentenschutz weist darauf hin, dass laut 
statistischen Erhebungen über 20 Prozent 
der österreichischen Bevölkerung im er-
werbsfähigen Alter sich selbst im weites-
ten Sinne als behindert bezeichnen. Doch 
was genau versteht man eigentlich unter 
Behinderung? Wie funktioniert eine er-
folgreiche Inklusion im Arbeitsleben und 
welche gesetzlichen Maßnahmen gibt es 
gegen die Diskriminierung von Personen 
mit Behinderung?

Behinderung ist nicht gleich 
 Behinderung
In Österreich weisen rund 1,3 Millionen 
Menschen eine Behinderung auf. Dabei 
handelt es sich gleichermaßen um Frauen 
und Männer, die entweder von Geburt an 
behindert sind oder im Laufe ihres Lebens 
durch chronische Erkrankungen oder Un-
fälle eine Behinderung erworben haben. 
Doch Behinderung ist nicht gleich Be-
hinderung: So verschieden die Ursachen 
einer Behinderung sein können, so unter-
schiedlich sind auch ihre Auswirkungen. 
So gibt es Behinderungsformen, die für 
jeden sichtbar sind – beispielsweise wenn 
eine Person im Rollstuhl sitzt. Die meisten 
Behinderungen sind jedoch nicht auf den 
ersten Blick ersichtlich. Zu den unsichtba-
ren Behinderungsformen zählen beispiels-
weise Organerkrankungen, Erkrankungen 

am Bewegungsapparat, Krebserkrankun-
gen oder insulinpflichtiger Diabetes. All 
diese Beispiele zählen zu den körperlichen 
Behinderungen, ebenso wie Sinnesein-
schränkungen in Form einer Seh- oder 
Hörbehinderung. Darüber hinaus gibt es 
noch kognitive Behinderungen. 

Wenn man von Menschen mit Behinde-
rung spricht, handelt es sich also nicht um 
eine homogene Gruppe von Menschen 
mit exakt denselben Einschränkungen, 
sondern vielmehr um individuell ganz un-
terschiedliche Einzelsituationen.

Gesetzliche Grundlagen
Grundsätzlich regeln das Bundes-Be-
hindertengleichstellungsgesetz (BGStG) 
und das Behinderteneinstellungsgesetz 
(BEinstG) die Stellung der Arbeitneh-
mer:innen mit Behinderung im Betrieb. 
Diese zwei Gesetze sind zentral für die 
berufliche Eingliederung von Menschen 
mit Behinderung in die Arbeitswelt. Da-
bei gilt: Alle Arbeitnehmer:innen, die eine 
Behinderung haben, können gegen eine 
Diskriminierung aufgrund ihrer Behinde-
rung vorgehen. Denn Diskriminierungen 
im Arbeitsleben (bei der Begründung des 
Arbeitsverhältnisses, bei Aus- und Weiter-
bildungen, beim beruflichen Aufstieg oder 
bei Kündigung aufgrund einer Behinde-
rung) sind nach dem BEinstG verboten.

Zudem regelt das BEinstG, dass alle 
Arbeitgeber:innen, die 25 oder mehr Ar-
beitnehmer:innen beschäftigen, auf je 
25 Arbeitnehmer:innen mindestens eine 
begünstigte  behinderte Arbeitnehmerin 
oder einen begünstigten behinderten Ar-
beitnehmer aufnehmen müssen. Von be-
günstigten behinderten Personen spricht 

man in diesem Zusammenhang, wenn 
nachweislich mit Feststellungsbescheid 
eine Behinderung im Ausmaß von 50 Pro-
zent vorliegt. Kommen Arbeitgeber:innen 
dieser Einstellungspflicht nicht nach, ha-
ben sie eine entsprechende Ausgleichs-
taxe in Höhe von 292 Euro oder mehr pro 
Person, die zu beschäftigen wäre, zu zah-
len (Stand seit 1.1.2023).

Spezielle Evaluierung 
Worauf ist im Betrieb zu achten, wenn 
Arbeitnehmer:innen mit Behinderung 
beschäftigt werden? Laut Arbeitnehme-
rInnenschutzgesetz (ASchG) gelten Men-
schen mit Behinderung als besonders 
schutzbedürftige Personen. § 6 ASchG 
regelt den Einsatz der Arbeitnehmer:in-
nen, wobei vor allem die Konstitution, 
die Körperkräfte und die gesundheitli-
che Verfassung zu berücksichtigen sind. 
Arbeitsstätten sind gegebenenfalls be-
hindertengerecht zu gestalten. Betriebe 
müssen bei der Beschäftigung von Men-
schen mit Behinderung konkret ermit-
teln, was dafür erforderlich ist. Denn so 
unterschiedlich Behinderungen sein kön-
nen, so unterschiedlich sind auch die nö-
tigen Maßnahmen, um einen gesunden 
und sicheren Arbeitsplatz zu gestalten. 
Nur durch eine individuelle und gesetzlich 
vorgeschriebene Arbeitsplatzevaluierung 
kann die Arbeitsrealität der Arbeitneh-
mer:innen mit Behinderung sichtbar ge-
macht und die Arbeit in einem weiteren 
Schritt so gestaltet werden, dass sie Rück-
sicht auf die individuellen Bedürfnisse 
nimmt. Auf Basis der Evaluierung sowie 
auch im Rahmen der betrieblichen Mit-
bestimmung und Einbeziehung der ein-

Text: Beatrix Mittermann | Fotos: Markus Zahradnik

www.gesundearbeit.at/arbeitnehmerschutz
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Sandra unterrichtet Englisch und Biologie an 
einer Wiener Mittelschule. Sie sagt: „Der Alltag 
ist für mich inzwischen gut schaffbar. Jedoch ist 
beim Thema Barrierefreiheit meiner Meinung 
nach noch immer Luft nach oben.“
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zelnen Arbeitnehmer:innen können durch 
Maßnahmen in den Bereichen Ergonomie, 
 Arbeitsgestaltung, Arbeits assistenz und 
geeignete Hilfsmittel sichere und gesun-
de Arbeitsplätze für alle Arbeitnehmer:in-
nen im Betrieb geschaffen werden.

Behindertenvertrauenspersonen
Um die betriebliche Mitbestimmung 
von Arbeitnehmer:innen mit Behinde-
rung im Betrieb zu gewährleisten, spielt 
die Behindertenvertretung eine wichtige 
Rolle. In  jedem Betrieb, in dem dauernd 
mindestens fünf begünstigte Behinder-
te beschäftigt sind, ist grundsätzlich 
eine Behindertenvertrauensperson (BVP) 
zu wählen. Behindertenvertrauensper-
sonen müssen be günstigte Behinderte 
sein. Diese Behindertenvertrauensperson 

nimmt die wirtschaftlichen, sozialen, ge-
sundheitlichen und kulturellen Interessen 
der Arbeitnehmer:innen mit Behinderung 
im Betrieb wahr und arbeitet hierfür eng 
mit dem Betriebsrat zusammen. Behinder-
tenvertrauenspersonen sind dazu berufen,
 • für die Einhaltung der Bestimmungen 

des Behinderteneinstellungsgesetzes 
zu sorgen,

 • auf die besonderen Bedürfnisse der 
Arbeitnehmer:innen mit Behinderung 
hinzuweisen,

 • wahrgenommene Mängel dem 
 Betriebsrat und dem/der Arbeitgeber:in 
mitzuteilen, 

 • Vorschläge für die Beschäftigten 
 einzubringen und

 • an den Sitzungen des Betriebsrates 
beratend teilzunehmen.

Inklusion im Arbeitsleben
Menschen mit Behinderungen sollen in 
der Arbeitswelt die gleichen Chancen und 
Rechte haben wie Menschen ohne Behin-
derungen – dafür treten Arbeiterkammer 
und ÖGB ein. Um dies zu erreichen, set-
zen sich Menschen in den unterschied-
lichsten Organisationen (siehe Übersicht 
auf Seite 11) tagtäglich für die Interessen 
und Rechte von Personen mit Behinde-
rungen ein. So auch Patrick Berger, Leiter 
des Chancen Nutzen Büros des ÖGB. „Ich 
will die Arbeitswelt, aber auch die Gesell-
schaft stärker sensibilisieren“, formuliert 
er sein Ziel. „Mein größter Wunsch wäre 
es, dass Inklusion nichts Besonderes mehr 
ist und zur Selbstverständlichkeit wird.“

A R B E I T N E H M E R : I N N E N S C H U T Z
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Sandra sagt: „Barrieren kann es so gut wie in allen Bereichen geben, ob es nun psychische oder physische Barrieren sind. Der gemeinsame Dialog ist mei-
ner Meinung nach hierfür das A und O. Wenn der Mut und Wille zur Veränderung vorhanden ist, können Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen 
durch gute Kommunikation viel zur Optimierung der Situation beitragen.“ 
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Organisation Kurzbeschreibung/Ziele Angebote

ÖZIV – 
Bundesverband
für Menschen mit 
Behinderungen

 • Österreichweite Unterstützungsleistungen für 
Menschen mit Behinderung und chronischen 
Krankheiten

 • Ziele: Umfassende Barrierefreiheit und eine 
inklusive Gesellschaft, die allen Menschen eine 
gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht

 • Coachings für Menschen mit Behinderung
 • Arbeitsassistenz
 • Sensibilisierungstrainings und Beratung zu Barriere-

freiheit
 • Schulungen und Seminare über Inklusion, Barriere-

freiheit, Rechtsthemen, Gesundheit und Wohlbefinden
 • Online-Rechtsdatenbank
 • Barrierecheck

ÖBR – 
Österreichischer 
Behindertenrat

 • Dachorganisation, die mehr als 80 Mitglieds-
organisationen in Österreich vertritt

 • Interessenvertretung, die sich für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen einsetzt

 • Begutachtung von Gesetzesnovellen und Initiieren von 
 Gesetzesänderungen

 • Aktive Mitarbeit bei Gesetzwerdungen
 • Verhandlungen mit Regierungsstellen
 • Öffentlichkeitsarbeit
 • Mitarbeit in Beiräten, Ausschüssen, Gremien

Behinderten-
anwaltschaft

 • Anwalt für Gleichbehandlungsfragen für Men-
schen mit Behinderung

 • Beratung und Unterstützung von Menschen mit 
Behinderung, wenn sie glauben, wegen einer Behinde-
rung diskriminiert/benachteiligt zu werden 

 • Vertretung bei Diskriminierungen nach dem Bundes- 
Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) oder dem 
Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG)

ÖGB Chancen 
Nutzen Büro

 • Das Büro ist eine Anlaufstelle für alle Arbeitneh-
mer:innen bei Problemen im Job

 • Ziel: Verbesserung der Beschäftigungssituation 
von Arbeitnehmer:innen, besonders von älteren 
Personen, Menschen mit Behinderungen, chro-
nisch Erkrankten bzw. Menschen mit psychiatri-
schen Diagnosen

 • Seminare und Workshops
 • Betriebsberatungen
 • Beratungen und Coachings von Einzelpersonen
 • Information und Hilfestellung

Sozial -
ministerium-
service

 • Zentrale Anlaufstelle des Bundes für Menschen 
mit Behinderung, Erkrankung oder sonstiger 
Benachteiligung

 • Ziel: Gesellschaftliche Inklusion von Menschen 
mit Behinderung

 • Berufliche Integration von Menschen mit Behinde-
rungen

 • Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten
 • Erstellung von Gutachten

NEBA – 
Netzwerk 
Berufliche 
Assistenz

 • Kostenlose Angebote und Unterstützungsleis-
tungen für Jugendliche mit Behinderung oder 
Benachteiligung, die am Übergang zwischen 
Schule und Beruf stehen

 • Jugendcoaching
 • AusbildungsFit (nachträgliches Erwerben von Basis-

qualifikationen und Social Skills)
 • Berufsausbildungsassistenz
 • Arbeitsassistenz (Begleitung bei der beruflichen Erst-

integration)
 • Jobcoaching
 • Betriebsservice

  

WICHTIGE ORGANISATIONEN

 Kontaktdaten der Interessenvertretungen: 
 https://tinyurl.com/kontaktiv123 



12 

Kannst du die Arbeit des Chancen Nutzen 
Büros kurz vorstellen? 
Seit 20 Jahren begleitet das Team des 
Chancen Nutzen Büros Menschen im Ar-
beitsleben. Was als Ein-Mann-Initiative 
begann, ist nun ein Projekt mit neun Be-
schäftigten. Wir werden vom Sozialminis-
teriumservice basisfinanziert und sind im 
ÖGB untergebracht. Unsere Hauptauf-
gabe ist die Beratung und Sensibilisierung 
zum Thema Menschen mit Behinderung, 
chronischen und psychischen Erkrankun-
gen am Arbeitsplatz. 

Die Angebotspalette beinhaltet die per-
sönliche Beratung von Betroffenen und von 
im Arbeitsalltag relevanten Menschen, wie 
etwa Betriebsrät:innen, Arbeitgeber:innen, 
Personalist:innen und vielen mehr. Unsere 
Seminare, Workshops und Vorträge sind 
vom Inhalt und von der Dauer für die jewei-
lige Zielgruppe maßgeschneidert. Durch 
gute Vernetzung bringen wir Menschen, 
Organisationen und Behörden zusammen 
und können kompetent weitervermitteln. 

In einem konkreten Beispiel hat sich ein 
Arbeitnehmer bei uns gemeldet, bei wel-

chem nach einem längeren Krankenstand 
der Arbeitsplatz nicht mehr vorhanden 
war. Gemeinsam mit der Behindertenver-
trauensperson (BVP) konnten wir errei-
chen, dass unser Klient wieder in den Ar-
beitsprozess eingegliedert werden konnte. 
In den letzten Jahren sind lange Kranken-
stände und vorzeitige Ausfälle aus dem Ar-
beitsleben aufgrund von Stress und Burn-
out explosionsartig gestiegen. Zu diesem 
Thema bieten wir einen speziellen Stress-/
Burn-out-Test an, um gesundheitsgefähr-
dende Muster rechtzeitig aufzudecken 
und vorhandene Ressourcen zu stärken.

Ein Anruf genügt, und natürlich darf es 
auch ein E-Mail sein. Wir beraten und be-
gleiten unkompliziert und unbürokratisch. 
Alle unsere Angebote sind kostenfrei und 
gelten für ganz Österreich.

 
Mit welchen Herausforderungen sehen 
sich Arbeitnehmer:innen mit Behinde-
rung in der Arbeitswelt konfrontiert?
Was Barrierefreiheit und Sicherheit in 
den Betrieben betrifft, ist der technische 
Arbeitnehmer:innenschutz leichter um-
setzbar, als die Barrieren im Kopf nieder-
zureißen. Einige Studien zeigen auf, dass 
Barrierefreiheit am Arbeitsplatz für 10 
Prozent der arbeitenden Menschen unbe-
dingt notwendig ist, für 90 Prozent der Be-
schäftigten aber eine große Erleichterung 
bringt. Österreichische Unternehmen er-
halten auch Förderungen für barrierefreie 
Maßnahmen. Das ist ein guter Anreiz für 
die Umsetzung.

 „Der Arbeitsmarkt wird langfristig 
nicht ohne Menschen mit Behinderung 
auskommen“
Gemeinsam mit seinem Team berät und sensibilisiert Patrick Berger, Leiter des Chancen Nutzen   
Büros im ÖGB, zum Thema Menschen mit Behinderung. Im Gespräch mit der Gesunden Arbeit betont er: 
 „Ich möchte einfach als Mensch mit all meinen Stärken und Schwächen wahrgenommen werden und 
nicht als Mensch mit Behinderung.“

A R B E I T N E H M E R : I N N E N S C H U T Z

Interview: Amela Cetin, AK Wien | Fotos: Markus Zahradnik

www.gesundearbeit.at/arbeitnehmerschutz

„Was Barrierefreiheit und Sicherheit in den Betrieben betrifft, ist der technische Arbeitnehmer:in-
nenschutz leichter umsetzbar, als die Barrieren im Kopf niederzureißen“, sagt Patrick Berger.

1/2023
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Was ist dein Eindruck: Ist Inklusion in der 
Arbeitswelt in Österreich angekommen?
Schwächen in unserer leistungsorientier-
ten Gesellschaft werden nicht akzeptiert 
und Behinderung wird nach wie vor leider 
als eine Schwäche angesehen. Demzufol-
ge trauen Arbeitgeber:innen Menschen 
mit Behinderung nicht viel zu. Sie erwar-
ten automatisch eine geringere Arbeits-
leistung und vermehrte Krankenstände. 
Viele Vorurteile, die ohne persönliche Er-
fahrung mit Menschen mit Behinderung 
im Arbeitsalltag schwer aus dem Kopf zu 
bringen sind. 

Viele Menschen verschweigen aus 
Scham und berechtigter Angst vor Diskri-
minierung ihre Behinderung, wenn diese 
nicht sichtbar ist. Inklusion in der Arbeits-
welt liegt also noch in ferner Zukunft. Eine 
große Hilfe in diesem Zusammenhang 
sind Behindertenvertrauenspersonen, die 
beiden Seiten Mut machen und Vorurteile 
abbauen helfen können.

 
Gibt es Beispiele für Unternehmen, die in 
dieser Hinsicht alles richtig machen?
Wenn eine personalverantwortliche Per-
son im Betrieb in ihrem familiären Umfeld 
mit Behinderung vertraut ist, werden Vor-
urteile abgebaut und Menschen mit Be-
hinderung eingestellt. 

Eine Umfrage in den österreichischen 
Betrieben hat ergeben, dass ein Großteil 
der Betriebe, die bewusst Menschen mit 
Behinderung angestellt haben, sehr zu-
frieden sind. Sie erleben diese als loyal und 

engagiert. Durch die gute Arbeit, die sie 
leisten, werden sie als wichtige Personal-
ressource angesehen.

Gäbe es flächendeckende Inklusion vom 
Kindergarten an, wäre der Umgang mit 
Behinderung kein Thema.

Wie sieht für dich ein gesunder und inklu-
siver Arbeitsplatz aus?
Dazu fällt mir der viel zitierte Ausspruch 
des deutschen Politikers Wolfgang Schäub-
le ein: „Im Grunde sind alle Menschen be-
hindert, der Vorzug von uns Behinderten 
allerdings ist, dass wir es wissen.“

Ich würde den Ausspruch insofern re-
lativieren, indem ich meine, dass jeder 
Mensch spezielle Eigenheiten und Be-
dürfnisse, Stärken und Schwächen hat. 
Das macht sich auch am Arbeitsplatz 
bemerkbar. Für mich sieht demzufolge 
ein inklusiver und gesunder Arbeitsplatz 
so aus, dass jedes Teammitglied die eige-
nen Bedürfnisse offen äußern kann. Die-
se sollten im Rahmen der Möglichkeiten 
auch berücksichtigt werden. Beispiele 
wären Arbeitsrhythmus, Gleitzeit, Home-
office-Möglichkeit, Rücksicht auf Kinder-
betreuung etc.

Ich möchte einfach als Mensch mit all 
meinen Stärken und Schwächen wahrge-
nommen werden und nicht als Mensch 
mit Behinderung.

Was sind die Herausforderungen für 
Menschen mit Behinderungen in der Zu-
kunft?

Die Zukunft ist an sich eine Herausfor-
derung für die gesamte Gesellschaft. Die 
moderne Medizin und die fortschreitende 
Technik haben das Leben für Menschen 
mit Behinderung in vielen Belangen er-
leichtert. Die virtuelle Welt hat in den 
letzten drei Jahren vermehrt Einzug ins 
Arbeitsleben gefunden. Viele Arbeiten 
sind dadurch auch für Menschen mit Be-
hinderung erst möglich geworden. Ande-
rerseits hat uns Corona nochmals sehr er-
schreckend den Anstieg von psychischen 
Erkrankungen aufgrund von Angst und 
Stress oder Long COVID vor Augen ge-
führt. Viele Arbeitskräfte fallen dadurch 
aus. Langfristig kann das mit Menschen 
mit Behinderung und durch ihre Potenzi-
ale gedeckt werden. 

Die Zukunft werden wir nur meistern, 
indem wir zusammenhalten und trotz des 
technischen Fortschritts nicht vergessen, 
dass wir Menschen sind und den Kontakt 
zu anderen Menschen brauchen und dass 
Behinderung jede und jeden jederzeit be-
treffen kann!

Vielen Dank für das Gespräch!

A R B E I T N E H M E R : I N N E N S C H U T Z

www.gesundearbeit.at/arbeitnehmerschutz

„Gäbe es flächendeckende Inklusion 
vom Kindergarten an, wäre der Umgang 

mit Behinderung kein Thema.“
Patrick Berger, Leiter des Chancen Nutzen Büros

1/2023
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„Vor allem ein regelmäßiges Einkommen 
hat für Menschen mit Behinderungen 
oder chronischen Erkrankungen eine gro-
ße Bedeutung“, weiß ÖZIV-Geschäftsfüh-
rer Gernot Reinthaler. „Allein die Tatsa-
che, ein selbstständiges Leben führen zu 
können, wirkt sich stabilisierend auf die 
körperliche und psychische Gesundheit 
aus.“ Menschen mit Behinderungen oder 
chronischen Erkrankungen sind außerdem 
besonders auf ein für ihre individuellen 
Bedürfnisse abgestimmtes Arbeitsumfeld 
angewiesen. Dabei geht es nicht nur um 
die ergonomische Ausstattung, wie hö-
henverstellbares Mobiliar, um barrierefreie 
Toiletten oder Leitsysteme. Menschen mit 
Behinderungen sind in hohem Maße auch 
auf ein gutes Betriebsklima angewiesen. 
Teamarbeit und gelebte Wertschätzung 
spielen ebenso eine große Rolle.
 
Inklusive Unternehmenskultur
Die sich verändernden Arbeitsbedingun-
gen, Zeit- und Leistungsdruck, die Digi-
talisierung und das Homeoffice stel-
len Führungskräfte zusätzlich vor neue 
Herausforderungen im Umgang mit 
Men schen mit oder ohne Behinderung. 
Toleranz und Flexibilität werden der ge-
samten Belegschaft heute mehr denn 
je abverlangt. Das gilt besonders gegen-
über Kolleg:innen mit einer psychischen 
Erkrankung. „In unseren Beratungen be - 
schäftigen wir uns mit der Ausgestal-
tung von barrierefreien Arbeitsplätzen. 
Aber wir weisen auch darauf hin, dass es 
notwendig ist, sich mit den oft sehr spe-
ziellen gesundheitlichen Aspekten von 
Menschen mit Behinderungen ausein-
anderzusetzen“, berichtet „ÖZIV ACCESS 

Beratung“-Projektleiter Peter Noflatscher. 
Bundesweit bietet das ACCESS-Beratungs-
team Sensibilisierungstrainings an. Dabei 
sollen Barrieren in den Köpfen abgebaut 
und es soll das Thema Inklusion in der Un-
ternehmenskultur verankert werden.

Coaching- und Beratungsangebote 
unterstützen
Wer mit einer Behinderung oder chroni-
schen Erkrankung jeden Tag klarkommen 
muss, steht im Alltag vor vielen Heraus-
forderungen. Begleitende Coaching- und 
Beratungsprogramme für Arbeitneh-
mer:innen, wie die des ÖZIV, können da-
bei unterstützen. Im Mittelpunkt stehen 
dabei wichtige Fragen: Wie gehe ich mit 
meiner Behinderung oder Erkrankung per-
sönlich um? Wie schaffe ich es, trotz mei-

ner gesundheitlichen Einschränkungen 
meinen Berufsalltag zu bewältigen? „Die 
Anliegen unserer Klient:innen sind vielfäl-
tig und oft sehr komplex“, erzählt Gernot 
Reinthaler aus der Praxis. Die ÖZIV-An-
gebote unterstützen auch bei Mobbing, 
(Wieder-)Eingliederung in den Beruf und 
bieten Hilfestellung in schwierigen Lebens-
lagen. Das Angebot ist kostenlos und wird 
zu 100 Prozent vom Sozialministeriumser-
vice gefördert.

Doris Kreindl, ÖZIV Bundesverband
doris.kreindl@oeziv.org 

 Infos zu ÖZIV SUPPORT Coaching 
 und  Beratung: www.oeziv.org/support 
 Infos zu ÖZIV ACCESS Beratung:  
 www.oeziv.org/access 

Es braucht mehr als  „nur“ 
 Barrierefreiheit!
Barrierefreie Arbeitsplätze und technische Hilfsmittel sind wichtige Faktoren, wenn es um ein  
gesundes und sicheres Arbeitsumfeld für Menschen mit Behinderungen geht. Das allein reicht aber 
nicht aus. Ein gutes Betriebsklima, flexible Arbeitszeiten und Toleranz spielen dabei ebenso  
eine große Rolle.

Ein gutes Betriebsklima, gelebte Wertschätzung und Toleranz sind wichtige Faktoren im 
 Arbeitsumfeld – für Menschen mit und ohne Behinderung.
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M enschen mit Behinderung haben 
beim Zugang zum Arbeitsmarkt 

mit Schwierigkeiten zu kämpfen: Sie wer-
den durch Vorurteile, Diskriminierung, Ar-
beitsplätze, die nicht barrierefrei sind, und 
strukturelle Probleme am Arbeitsmarkt 
behindert. Das Behinderteneinstellungs-
gesetz (BEinstG) soll dem entgegenwir-
ken. Für Arbeitgeber:innen, die 25 oder 
mehr Arbeitnehmer:innen beschäftigen, 
gilt: Sie müssen je 25 Arbeitnehmer:innen 
mindestens einen begünstigten behinder-
ten Menschen einstellen. Das Behinder-
teneinstellungsgesetz versteht darunter 
Menschen mit einem Grad der Behinde-
rung von mindestens 50 Prozent. Dies wird 
mit Bescheid des Sozialministeriumservice 
festgestellt. Erfüllt das Unternehmen die 
Beschäftigungspflicht nicht, wird eine 
Ausgleichstaxe fällig. Diese beträgt im 
Jahr 2023 für jede einzelne Person, die zu 
beschäftigen wäre,
 • bei 25 bis 99 Arbeitnehmer:innen  

€ 292 monatlich,
 • bei 100 bis 399 Arbeitnehmer:innen  

€ 411 monatlich und
 • bei 400 oder mehr Arbeitnehmer:innen 

€ 435 monatlich.

Umverteilung 
Die eingenommenen Gelder fließen in den 
Ausgleichstaxfonds, der vom Sozialmi-
nisterium verwaltet wird. Die Gelder sind 
zweckgebunden und kommen Menschen 
mit Behinderung zugute: Sie werden für 
deren berufliche Förderung oder für die 
Schaffung und den Ausbau integrativer 
Betriebe verwendet. Arbeitgeber:innen, 
die Lehrlinge mit Behinderung beschäfti-
gen, erhalten dafür eine Prämie. Die Aus-

gleichstaxen sind also ein Instrument der 
Umverteilung: von jenen Betrieben, die 
nicht aktiv zur Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung beitragen, hin zu Betrieben 
und Projekten, die Zugang zu Arbeit bie-
ten, sowie zu den Betroffenen selbst.

Nachschärfen
Dem ÖGB geht das Ausgleichstaxen-Mo-
dell nicht weit genug: Er kritisiert, dass die 
relativ niedrigen Ausgleichstaxen die Be-
triebe betriebswirtschaftlich nicht wirklich 
schmerzen. Stattdessen soll die Taxe auf 
ein Monatsentgelt pro Person, die zu be-
schäftigen wäre, angehoben werden. Die 
Taxe könnte etwa mit einem durchschnitt-
lichen Bruttogehalt oder dem kollektivver-
traglichen Mindestlohn festgelegt werden.

Da die Einstellungspflicht erst bei 
 Unternehmen ab 25 Arbeitnehmer:innen 

greift, sind nur 27 Prozent aller Unterneh-
men erfasst. Der ÖGB will diesen Kreis 
ausweiten. Die Einstellungspflicht soll 
schon ab 20 Arbeitnehmer:innen gelten. 
Dadurch würden vor allem mehr Unter-
nehmen aus dem Dienstleistungssektor 
einbezogen werden. Das erscheint des-
halb angebracht, weil sich die Wirtschafts-
struktur immer mehr von Produktionsbe-
trieben zu Dienstleistungsunternehmen 
verschiebt.

Der ÖGB setzt darauf, dass diese Maß-
nahmen die Barrieren am Arbeitsmarkt 
weiter reduzieren. 

Petra Streithofer, AK Wien 
petra.streithofer@akwien.at 

 Behinderteneinstellungsgesetz (RIS) 
 https://tinyurl.com/beinstg 

Menschen mit Behinderung: 
Einstellungssache?
Betriebe mit mindestens 25 Arbeitnehmer:innen müssen Menschen mit Behinderung  
einstellen. Durch die Zahlung einer Ausgleichstaxe können sich Unternehmen davon jedoch  
„freikaufen“. Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) fordert, auch kleinere Betriebe zu  
erfassen und das „Freikaufen“ zu verteuern.

Der ÖGB fordert, die Ausgleichstaxe auf ein Monatsentgelt pro Person, die zu beschäftigen wäre, 
anzuheben.

1/2023
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Wurde eine Vertretung für die be-
günstigten behinderten Arbeit-

nehmer:innen in den Betrieben anfäng-
lich noch nominiert, so wird sie seit 1969 
gewählt. Seit 1975 wird die Wahl der BVP   
am Beispiel der Betriebsrats-Wahlordnung 
durchgeführt. Verantwortung und Einfluss 
der Behindertenvertrauensperson sind mit 
den Jahren stark gewachsen. 

Wer kann BVP werden? 
Aus mindestens fünf begünstigten be-
hinderten Beschäftigten, die dauerhaft 
im Betrieb angestellt sind, kann eine BVP 
gewählt werden. Diese muss am Tag der 
Wahl und der Wahlausschreibung im Be-
trieb beschäftigt sein, und das seit min-
destens sechs Monaten. Zusätzlich muss 
sie das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Starke Partnerin
In Zusammenarbeit mit Arbeitgeber:in und 
mit der Unterstützung des Betriebsrats ist 
die BVP heute dazu berufen, die wirtschaft-
lichen, sozialen, kulturellen und vor allem 
gesundheitlichen Interessen der begünstig-
ten Behinderten eines Betriebes zu wahren. 
Einige Hilfen durch den Gesetzgeber, auf die 
eine BVP in Ausübung ihrer Tätigkeit eben-
falls zurückgreifen kann, sind z. B. das Ar-
beitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG), das 
Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) 
oder die tätigkeitsspezifischen Verordnun-
gen (Bildschirmarbeitsverordnung etc.). 

Die Gesundheit – unser  
wichtigstes Gut
Lohnarbeit soll es uns ermöglichen, un-
ser Leben zu finanzieren. Sie gibt uns 

Kaufkraft und macht uns unabhängig. 
Sie soll uns aber in keinem Fall krank 
machen. Menschen mit chronischen 
Erkrankungen oder einer Behinderung 
zählen zu den vulnerablen Gruppen 
der Arbeitswelt. Damit es zu keiner Ver-
schlechterung einer Behinderung oder 
Krankheit durch Arbeit kommt, müssen 
Betriebe daher im Speziellen für diese 
Arbeitnehmer:innen Sorge tragen. Geht 
es um gesunde Arbeit oder die sichere 
Gestaltung des Arbeitsplatzes einer be-
günstigten behinderten Person, kann 
sich diese vertrauensvoll an die BVP im 
Betrieb wenden. Zusammen mit ihr wer-
den Lösungen und notwendige Schritte 
besprochen und eingeleitet. Präventiv-
dienste – wie Sicherheitsfachkräfte, Ar-
beitsmediziner:innen oder Arbeits- und 
Organisationspsycholog:innen – helfen 
im Bedarfsfall, die Arbeit sicherer und 
gesünder zu gestalten. 

Behinderung und Erkrankung
Behinderung ist nie gleich! Behinderung 
ist auch nicht immer sichtbar. Chronische 
Erkrankungen wie Krebs oder Multiple 
 Sklerose werden, je nach Schweregrad, 
auch als Behinderung anerkannt. 

Weitere Informationen zu den The-
men Behinderung und gesunde Arbeit 
bekommt man von der BVP im Betrieb. 
Für den Fall, dass es keine BVP gibt, kann 
man sich mit Fragen oder Anliegen an die 
Präventivfachkräfte, den Betriebsrat oder  
die Expert:innen des Chancen Nutzen Bü-
ros im ÖGB wenden.  

Alexander Polansky,  
ÖGB Chancen Nutzen Büro

alexander.polansky@oegb.at

Die Behinderten-
VERTRAUENsperson 
Vom „Vertrauensmann“ bis zur Bezeichnung als „Behindertenvertrauensperson“ (BVP) vergingen  
mehr als 40 Jahre. Damals noch als „beratende Stimme“ eingesetzt, diskutiert, verhandelt und kämpft 
die BVP heute für die Rechte und den Schutz von begünstigten behinderten Personen in den Betrieben.

Die Behindertenvertrauensperson diskutiert, verhandelt und kämpft für die Rechte und den 
Schutz von begünstigten behinderten Personen in den Betrieben.
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M enschen mit Behinderung können 
und sollen – auch aus sozialen und 

gesellschaftlichen Gründen – ihren indivi-
duellen Fähigkeiten entsprechend in den 
Arbeitsprozess eingegliedert werden. Das 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) 
fordert von Arbeitgeber:innen, dass die-
se die zum Schutz des Lebens, der Ge-
sundheit sowie der Integrität und Würde 
erforderlichen Maßnahmen treffen. Das 
Schutzziel eines sicheren und gesunden 
Arbeitsplatzes gilt für alle Arbeitneh-
mer:innen gleichermaßen, egal ob mit 
oder ohne Behinderung. 

Arbeitsplatzevaluierung sorgt für 
sicheres und gesundes Arbeiten
Grundlage für die sichere Beschäftigung 
von Arbeitnehmer:innen ist die gesetz-
lich verankerte Arbeitsplatzevaluierung. 
Dabei sind auch besonders gefährdete 
oder schutzbedürftige Personen sowie 
ihre Eignung im Hinblick auf Konstitution, 
Körperkraft, Alter und Qualifikation zu be-
rücksichtigen. Insbesondere gilt es zu er-
mitteln und zu beurteilen, inwieweit sich 
an bestimmten Arbeitsplätzen oder bei 
Arbeitsvorgängen spezifische Gefahren 
für Arbeitnehmer:innen, für die ein beson-
derer Schutz besteht, ergeben können. Bei 
der Übertragung von Aufgaben ist zudem 
auf die Eignung der Arbeitnehmer:innen 
Rücksicht zu nehmen.

Präventivfachkräfte beiziehen
Aus der Arbeitsplatzevaluierung kann sich 
ergeben, dass Beschäftigte aufgrund ihrer 
Behinderung an bestimmten Arbeitsplät-
zen nicht eingesetzt werden können. Dies 
gilt aber auch für Arbeitnehmer:innen 
ohne Behinderung – etwa bei Höhen-

angst. Das Bewertungsergebnis ist in den 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku-
menten festzuhalten. Unterstützung bei 
der fachgerechten Evaluierung erhalten 
Arbeitgeber:innen von Expert:innen bzw. 
Präventivfachkräften wie Sicherheitsfach-
kräften, Arbeitsmediziner:innen oder Ar-
beits- und Organisationspsycholog:innen. 
Letztendlich kann auch das Arbeitsinspek-
torat die Beschäftigung mit Arbeiten, die 
Menschen einer Gefahr aussetzen, durch 
Bescheid untersagen oder von bestimm-
ten Bedingungen abhängig machen.

Behindertengerechte Gestaltung 
von Arbeitsplätzen 
Die Arbeitsstättenverordnung besagt, 
dass Arbeitsstätten in Gebäuden gegebe-

nenfalls behindertengerecht zu gestalten 
sind. Dies gilt insbesondere für Ausgänge, 
Verkehrswege, Türen oder Tore und sani - 
täre Einrichtungen, die von Arbeitneh-
mer:innen mit Behinderung benutzt wer-
den. Die in der ÖNORM B 1600 aufgeliste-
ten Maßnahmen gewährleisten nicht nur 
für Arbeitnehmer:innen mit Behinderung 
die Zugänglichkeit des Arbeitsplatzes, son-
dern erhöhen generell die Nutzungsquali-
tät von Gebäuden.

Harald Bruckner, AK Wien
harald.bruckner@akwien.at

 
 Broschüre Arbeitnehmer:innenschutz 
 und Gesundheit  
 https://tinyurl.com/ansug123 

Arbeitsplätze evaluieren und 
 behindertengerecht gestalten 
Geht es um die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung, dann gilt es, viele Vorurteile und Hürden 
zu überwinden. Von besonderer Bedeutung ist daher die verpflichtende Evaluierung der Arbeitsplätze. 
Diese ist der erste Schritt in Richtung sichere und gesunde Arbeitsplätze – für alle Arbeitnehmer:innen.

Arbeitsplätze müssen für alle Arbeitnehmer:innen sicher und gesund gestaltet werden.

A R B E I T N E H M E R : I N N E N S C H U T Z
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Wirkt sich die Digitalisierung 
 positiv auf die Inklusion aus?
Das Bewusstsein für mehr Inklusion auf dem Arbeitsmarkt und für die Notwendigkeit von  
Maßnahmen für inklusivere Arbeitsplätze ist zwar im Allgemeinen gestiegen, getan hat sich in   
diesem Bereich aber noch viel zu wenig. Was wäre notwendig?

Im Auftrag des Sozialministeriums wur-
de im Rahmen von zwei Fallstudien ana-

lysiert, wie sich die zunehmende Digitali-
sierung auf Menschen mit Behinderung 
auswirkt und welche Chancen und Risiken 
mit dieser rasanten Entwicklung verbun-
den sind.

So hat sich die Wahrnehmung von „Be-
hinderung“ zum Besseren gewandelt. Es 
wird allgemein anerkannt, dass Menschen 
mit Behinderung ein Anrecht auf vollstän-
dige Inklusion in Gesellschaft und Arbeits-
markt haben und Arbeitsplätze entspre-
chend angepasst werden müssen. In der 
Realität bestehen jedoch immer noch 
Hürden – sowohl in Bezug auf Jobangebo-
te als auch auf das jeweilige individuelle 
Arbeitsumfeld.

Rund 15 Prozent der Bevölkerung haben 
eine Behinderung. Die Inklusion in den Ar-
beitsmarkt ist also nicht nur aus ethischer 
Sicht, sondern auch wirtschaftlich drin-

gend geboten. Menschen mit Behinde-
rung können mit geeigneten Maßnahmen 
oder Hilfsmitteln die meisten Berufe und 
Arbeitsaufgaben ausüben, doch ihr Poten-
zial wird oft nicht genutzt. Die Beschäf-
tigungsquote von Menschen mit Behin-
derung ist nur halb so hoch wie jene von 
Menschen ohne Behinderung.

Die Auswirkungen der Digitalisie-
rung – Chancen und Risiken
Digitalisierung kann zwar die Arbeits-
marktchancen und das Arbeitsumfeld ver-
bessern, es besteht aber auch die Gefahr 
der Verschlechterung für viele, weil ihnen 
z. B. der Zugang zu diesen Technologien 
nicht ermöglicht wird (z. B. unzureichende 
Schulungen) oder weil ihnen die finanziel-
len Mittel fehlen, um die Vorteile nutzen 
zu können.

Wenn Menschen online arbeiten, kann 
dies zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit 

führen, andererseits besteht aber auch 
das Risiko einer weiteren Isolation, wenn 
sie so aus dem sozialen Umfeld ausge-
schlossen und „unsichtbar“ werden.

Oft zeigt sich, dass Menschen mit Be-
hinderungen eher als Verbraucher:innen 
und Endnutzer:innen angesehen werden 
und weniger als Wertschöpfende, die et-
was zur Gesellschaft beitragen. Dabei 
könnten gerade auch die neuen Techno-
logien helfen, die Inklusion zu fördern und 
die Fähigkeiten der Arbeitnehmer:innen 
besser zu nutzen.

Fairer Lohn für alle! 
Rund 25.000 Menschen arbeiten in Werk-
stätten, bekommen dafür aber nur ein Ta-
schengeld (60 bis 150 Euro – je nach Bun-
desland). Abgesehen davon, dass dieses 
Einkommen zum Leben nicht ausreicht, 
sind diese Arbeitnehmer:innen auch nicht 
pensionsversichert. Sie haben damit keine 
finanzielle Möglichkeit auf ein eigenstän-
diges Leben, und außerdem ist Armut im 
Alter vorprogrammiert. Es ist nicht nur 
eine Schande, es widerspricht auch der 
UN-Konvention, wonach alle Menschen 
gleich behandelt werden müssen – egal, 
ob mit oder ohne Behinderung! Um hier 
endlich Änderungen zu bewirken, wurde 
im Juni im Nationalrat eine Resolution ein-
gebracht.

Vera Lacina, AK Wien
vera.lacina@akwien.at 

 Abschlussbericht „Auswirkungen der 
 Digitalisierung auf die Inklusion von 
 Menschen mit Behinderung in den 
 Arbeitsmarkt“  
 https://tinyurl.com/abdigit 

www.gesundearbeit.at/arbeitnehmerschutz

A R B E I T N E H M E R : I N N E N S C H U T Z

Die Chancen der Digitalisierung für mehr Inklusion in der Arbeitswelt nutzen! 
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Stopp der Informationsflut!
Eine ungebremste Flut an Informationen überrollt uns tagtäglich am Arbeitsplatz und überschwemmt 
unser Gehirn auch über dessen Kapazitätsgrenzen hinaus. Moderne Kommunikationstechnologien 
gelten als Hauptquelle des Informationstsunamis. 

Meetings, E-Mails, Social Media, Han-
dy, Türgespräche und vieles mehr: 

Jeden Arbeitstag öffnen die Kommunika-
tionskanäle ihre Schleusen, durch die dann 
ungebremst eine Flut an Mitteilungen, 
Berichten, Auskünften, Anweisungen, Er-
klärungen, Nachrichten und vieles mehr 
strömt. Im Informationsdschungel der Ar-
beit die Spur nicht aus den Augen zu ver-
lieren und auf der richtigen Fährte zu blei-
ben, stellt eine Herausforderung dar. „Wir 
ertrinken in Informationen und hungern 
nach Wissen“, bringt es der amerikanische 
Autor John Naisbitt auf den Punkt.

Unser Gehirn hat begrenzte 
Möglichkeiten
Die Vernetzung von digitalen Arbeitsmit-
teln gilt heute als Hauptquelle der Infor-
mationsflut. Nicht nur der Umgang mit 
Information (und gegebenenfalls vorhan-
denen Widersprüchen), sondern auch das 
Wesentliche aus dem Informationstsuna-
mi herauszufiltern treibt den Stresspegel 
in die Höhe. Ein weiterer Knackpunkt ist 
die zunehmende Komplexität von Infor-
mationen sowie die zur Verfügung ste-
hende Zeit. Unser Gehirn hat begrenzte 
Möglichkeiten, Informationen zu verarbei-
ten. Stößt es an die Grenzen der Kapazität, 
nehmen wir dies als Überlastung wahr. Bei 
problemlösenden Arbeiten ist das Risiko 
einer Informationsüberflutung höher als 
bei Arbeiten, die wir eher nach vorgegebe-
nen Regeln erledigen.

Folgen von Informations-
überlastung 
Die Folgen von Informationsüberlastung 
sind vielfältig: So zeigt z. B. eine Unter-
suchung der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (2020) Aus-
wirkungen auf unser Empfinden, wie z. B. 
Stresserleben, Frustration, Gereiztheit, 

geringere Arbeitsmotivation, Konzentra-
tionsschwierigkeiten, erhöhte Ermüdung, 
verringerte Leistungs- und Entscheidungs-
fähigkeit oder Schlafprobleme. Auch die 
Arbeitsleistung leidet durch eine verrin-
gerte Arbeitsqualität. Oberflächliches Ar-
beiten, ein niedrigeres Anspruchsniveau, 
das Übersehen von Informationen oder 
eine höhere Fehlerrate können die Fol-
ge sein. Auch das Freizeitverhalten wird 
durch Inaktivität und weniger soziale Kon-
takte beeinträchtigt.

Handeln ist gefragt
Viele Betriebe haben erkannt, dass – auch 
im eigenen Interesse – Handlungsbedarf 
besteht. Grundvoraussetzung ist eine 
umfassende Erforschung der Ursachen, 

basierend auf arbeitspsychologischem 
Hintergrundwissen. Um den Fluss von In-
formationen – ohne Überschwemmungs-
gefahr – in geordnete und sichere Bahnen 
zu lenken, braucht es regulierende be-
triebliche Strukturen und eindämmende 
Gegenstrategien. Wesentlich sind hier z. B. 
die Schaffung einer Kommunikationskul-
tur im Hinblick auf Qualität und Quantität 
von Kommunikation, eine sorgsame Aus-
wahl von Software, klare Zuständigkeiten, 
Qualifizierung im Umgang mit den Infor-
mations- und Kommunikationsmitteln so-
wie natürlich ausreichend Zeit- und Perso-
nalressourcen.

Johanna Klösch, AK Wien
johanna.kloesch@akwien.at

www.gesundearbeit.at/arbeitnehmerschutz

Es gilt, die Informationsflut am Arbeitsplatz einzudämmen, bevor sie die Arbeitnehmer:innen 
überrollt.
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W erden sinnes- oder bewegungs-
behinderte Arbeitnehmer:innen 

beschäftigt, ist durch geeignete techni-
sche oder organisatorische Maßnahmen 
sicherzustellen, dass diese den Eintritt ei-
ner Gefahr rechtzeitig wahrnehmen kön-
nen und ihnen im Gefahrenfall das rasche 
und sichere Verlassen der Arbeitsstätte 
möglich ist. Dabei sind auch Vorkehrun-
gen für absehbare Betriebsstörungen und 
für Not- und Rettungsmaßnahmen zu 
treffen. Neben dem Arbeitnehmer:innen-
schutzrecht sind gerade im vorbeugenden 
Brandschutz alle Personengruppen im Be-
trieb einzubeziehen, um ihnen eine sichere 
Flucht zu ermöglichen.

Brandschutz bei der Planung der 
Arbeitsstätte mitdenken
Im Hinblick auf sichere Fluchtmöglich-
keiten und Räumung bei Brandfällen ist 

von den Brandschutzzuständigen schon 
vorab zu überlegen, wo sich Arbeitneh-
mer:innen mit Behinderung während 
ihrer Arbeit befinden. Anschließend sind 
im Zuge des vorbeugenden Brandschut-
zes für die Flucht bzw. die Rettung von 
Menschen mit Behinderung geeignete 
Maßnahmen zu planen und umzusetzen 
(Brandschutzplan erstellen, Fluchtweg 
festlegen, Hilfsmittel anschaffen, Brand-
schutzwart:innen schulen usw.). Den 
Brandschutzbeauftragten kommt hier 
eine essenzielle Aufgabe zu.  

Sichere Flucht durch wahrnehm-
bare Alarmierungssysteme
In der Praxis tritt häufig das Problem 
auf, dass Arbeitnehmer:innen mit einge-
schränktem Geh- und/oder Sehvermögen 
die Fluchtwege und gesicherten Flucht-
bereiche nicht so wie ihre Kolleg:innen 

ohne Behinderungen benutzen können. 
Gleiches gilt für die Alarmierung, welche 
nicht für alle gleich gut wahrnehmbar ist – 
etwa durch ein eingeschränktes Seh- und 
Hörvermögen. Brandmelder, die optische 
und akustische Signale einsetzen, können 
für eine Alarmierung sorgen, die von allen 
Beschäftigten erkannt wird. Bei mobili-
tätseingeschränkten Arbeitnehmer:innen 
können auch Evakuierungsräume oder 
Hilfsmittel zur Flucht, wie etwa Evakuie-
rungssessel, eine Lösung darstellen. Ab-
hängig von der Art der Arbeitsstätte sind 
auch externe Sachverständige beizuzie-
hen, um Maßnahmen festzulegen und 
zu bewilligen, die einen gleichwertigen 
Schutz für alle Arbeitnehmer:innen ge-
währleisten sollen.

Brandschutzübungen sind wichtig 
und tragen zur Akzeptanz bei 
Regelmäßige Brandschutzübungen zei-
gen, ob die gewählte Evakuierungsform 
funktioniert. Egal, ob nun Evakuierungs-
räume oder Hilfsmittel – wie z. B. „Evac-
Chairs“ – genutzt werden, regelmäßige 
Übungen als Praxistest sind besonders 
wichtig. Die Akzeptanz von Kolleg:innen 
und die Tätigkeit der Brandschutzwart:in-
nen spielen neben den baulichen Maß-
nahmen eine wichtige Rolle beim be-
trieblichen Brandschutz. Schulungen und 
Beratungen von externen Partner:innen, 
wie dem Arbeitsinspektorat oder den 
Feuerwehren, tragen ebenso zu mehr 
 Akzeptanz für alle Brandschutzmaßnah-
men am Arbeitsplatz bei.
 

Harald Bruckner, AK Wien
harald.bruckner@akwien.at

Brandschutz – ein häufig  unter- 
schätztes, aber wichtiges Thema
Worauf ist beim betrieblichen Brandschutz zu achten, wenn Arbeitnehmer:innen mit Behinderung 
beschäftigt werden? Wie bindet man alle Arbeitnehmer:innen in das Brandschutzkonzept ein, und 
wie funktioniert eine Evakuierung?

Evakuierungen und der Einsatz von Hilfsmitteln dabei, wie z. B. „Evac-Chairs“, müssen gut  
geplant sein.
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S eit der Coronapandemie ist die Qualität der Raumluft, vorran-
gig in Bezug auf die Lebensdauer von Krankheitserregern, ein 

vieldiskutiertes Thema. Neben der Virenlast und dem CO2-Gehalt 
sind es vor allem zwei Parameter, die für Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Arbeitnehmer:innen wichtig sind und von die-
sen auch am stärksten wahrgenommen werden: die Temperatur 
und die Luftfeuchtigkeit. Während es für die Raumtemperatur 
gesetzliche Untergrenzen gibt, unterliegen bei der relativen Luft-
feuchtigkeit nur Räume mit Klimaanlage den gesetzlichen Vorga-
ben der Arbeitsstättenverordnung.

Messungen bilden die Ausgangsbasis
Repräsentative Messungen belegen, dass in der kalten Jahreszeit 
die relative Luftfeuchtigkeit in Räumen oft sogar unter 20 Pro-
zent fällt. In dieser Umgebung kommt es dann verstärkt zum 
Auftreten unterschiedlicher Symptome. Dazu zählen juckende 
Augen oder eine Abschuppung der Haut. Das Austrocknen der 
Schleimhäute macht sich gerade bei Tätigkeiten, wo ständiges 
und langes Sprechen gefordert ist, besonders bemerkbar. Um 
eine seriöse Einschätzung über die aktuelle Luftfeuchtigkeit in 
einem Raum zu bekommen, ist es notwendig, Messungen durch-
zuführen. Sicherheitsfachkräfte verfügen im Regelfall über kali-
brierte Messgeräte, die aussagekräftige Werte liefern. 

Arbeitsmediziner:innen einbeziehen
Arbeitsmediziner:innen stehen Arbeitnehmer:innen als Ansprech-
stelle zur Verfügung, wenn es um die Beurteilung der aktuellen 
Arbeitsplatzsituation und eventuell bereits vorhandene Symptome 
geht. Zudem sollte auch das Gespräch gesucht werden, wenn 
bereits Vorerkrankungen von Atemwegen, Haut oder Augen vor-
liegen. Trockene Luft führt dazu, dass sich beispielsweise die Trä-
nenfilmproduktion verringert und die Lidschlagfrequenz erhöht. 
Weiters kann trockene Luft die Schutzfunktion der Haut erheb-
lich einschränken (spröde und rissige Epidermis) und chronische 
Hauterkrankungen verschlechtern.

Welche Luftfeuchtigkeit wird empfohlen?
Auch wenn immer wieder über die ideale Luftfeuchtigkeit dis-
kutiert wird, ist dennoch unbestritten, dass sie Einfluss auf die 
 Gesundheit nimmt. Die Arbeitsstättenverordnung schreibt dort, 
wo sie beeinflussbar ist, also beim Einsatz von Klimaanlagen, einen 

Bereich von 40 bis 70 Prozent relative Luftfeuchtigkeit vor. Studien, 
Literaturrecherchen und repräsentative Messungen der letzten 
Jahre haben ergeben, dass etwa in jedem zweiten Büro die Luft-
feuchtigkeit während der kalten Jahreszeit unter 30 Prozent liegt 
und damit zu trocken ist. Aus arbeitsmedizinischer Sicht sorgt 
eine ausreichend hohe Luftfeuchtigkeit für eine geringere Anfäl-
ligkeit für Infektionskrankheiten und die Milderung der Sympto-
me von trockenen Augen und Schleimhäuten.

Harald Bruckner, AK Wien
harald.bruckner@akwien.at 

Trockene Luft am Arbeitsplatz und 
ihr Einfluss auf die Gesundheit
Trockene Haut und juckende Augen – diese Symptome kennen viele Arbeitnehmer:innen vor allem 
während der Heizperiode bestens. Was kann dagegen getan werden, und wo liegen die gesundheitlich 
empfehlenswerten Grenzen der Luftfeuchtigkeit?

Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind wesentliche Faktoren für 
 Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz.
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In der Allgemeinen Unfallversicherungs-
anstalt (AUVA) kommen alle Bereiche 

der Rehabilitation – die medizinische, be-
rufliche und soziale – zur Anwendung. Nur 
dann sprechen wir von einer umfassenden 
und ganzheitlichen Rehabilitation. 

Das Vier-Säulen-Modell
Die AUVA betreibt mit ihrem 4-Säulen- 
Modell einen umfassenden Schutz für ihre 
Versicherten. Neben der Prävention, der 
Unfallheilbehandlung und der Entschädi-
gung ist die Rehabilitation eine Säule die-
ses Modells. 

Die AUVA ist ein Sozialversicherungs-
träger, der für die Versicherungsfälle Ar - 
beitsunfall und Berufskrankheit zustän-
dig ist. Darüber hinaus ist die AUVA im 
prophylaktischen Bereich tätig. Das heißt, 
wenn bei Fortsetzung der bisherigen 
Tätig keit die Gefahr besteht, dass eine 
Berufskrankheit entsteht oder sich der 
 Gesundheitszustand verschlechtert, kön-
nen berufliche Rehabilitationsmaßnah-
men gewährt werden.

Die Rehabilitation beginnt bereits in 
den Unfallkrankenhäusern der AUVA, in 
denen ein Spitalsverbindungsdienst mit 
den verunfallten Arbeitnehmer:innen Kon - 
takt aufnimmt und gemeinsam einen 
Fahrplan erarbeitet. Hier kommt es bereits 
zu ersten Rehabilitationsgesprächen. Ist 
nach dem Unfallkrankenhausaufenthalt 
eine medizinische Rehabilitation notwen-
dig, wird auch diese vom Spitalsverbin-
dungsdienst organisiert und in die Wege 
geleitet.

Die AUVA betreibt österreichweit ne-  
ben sieben Unfallkrankenhäusern auch 
vier Rehabilitationszentren. In diesen 

küm mern sich Sozialarbeiter:innen um 
die beruflichen und sozialen Rehabili-
tationsbelange. Diese reichen von Haus-
besuchen, um bauliche Barrieren zu 
beseitigen, über Arbeitstraining und 
Firmeninterventionen bis hin zu Führer-
scheinausbildungen und Perfektionsfahr-
ten. Ein wichtiger Bereich ist zudem die 
finanzielle Absicherung. Eine lebenslange 
Nachbetreuung durch Rehabilitationsbe-
rater:innen der AUVA-Landes- und Außen - 
stellen garantiert eine optimale Rehabili-
tation.

Berufliche Rehabilitations- 
leistungen
Diese richten sich nach Eignung und Nei-
gung der Rehabilitandin bzw. des Reha-
bilitanden. Die Leistungen der AUVA rei - 
chen von Eingliederungshilfen über Aus-
bildungen bis hin zur finanziellen Hilfe auf 
dem Weg in die berufliche Selbstständig-
keit oder der Adaptierung des Arbeits-
platzes.

Soziale Rehabilitationsleistungen
Im Wesentlichen handelt es sich hierbei 
um Zuschuss- und Darlehensleistungen 
zur Beseitigung baulicher Barrieren, wie 
die Überwindung von Stufen oder die 
 Benützbarkeit von Sanitäreinrichtungen. 
Ein großes Thema sind auch die Mobilität 
und die damit verbundenen Adaptierun-
gen an den Pkws.

Last, but not least ist die Förderung des 
Behindertensportes ein wichtiges Anlie-
gen der AUVA.

Franz Preßlmayer, AUVA 
franz.presslmayer@auva.at

Berufliche und soziale  
Rehabilitation in der AUVA 
Berufliche Integration ist für Menschen mit Behinderung oder einer Erkrankung, wie für jeden   
anderen, eine wesentliche Voraussetzung für ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben. Ziel der 
Reha bilitationsmaßnahmen ist daher eine umfassende Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt 
und  in die Gesellschaft.

A R B E I T N E H M E R : I N N E N S C H U T Z

www.gesundearbeit.at/arbeitnehmerschutz

In der AUVA kommen alle Bereiche der Reha-
bilitation – die medizinische, berufliche und 
soziale – zur Anwendung.

©
 R

ic
ha

rd
 R

ei
ch

ha
rt

22 1/2023



www.gesundearbeit.at/arbeitnehmerschutz

A R B E I T N E H M E R : I N N E N S C H U T Z 

S elbstausbeutung in Zusammenhang 
mit Arbeit wird als Verhalten beschrie-

ben, bei dem man bereit ist, über die erfor-
derlichen Anforderungen hinaus zu arbei-
ten – länger, intensiver und mehr. Dabei 
nehmen die Arbeitnehmer:innen in Kauf, 
dass ihre psychischen und physischen 
Ressourcen über- bzw. fehlbeansprucht 
werden. Diese Fehlbeanspruchung führt 
u. a. zu körperlichen und psychischen Be-
schwerden, Senkung der Erholungsfähig-
keit, Regenerationsstörungen und Störun-
gen ihrer sozialen Beziehungen. Wird dies 
zu einer dauerhaften Arbeitsweise bzw. 
einem Merkmal der Arbeitsorganisation, 
sind vom Arbeitgeber bzw. von der Arbeit-
geberin Gegenmaßnahmen zu treffen.

Warnzeichen
Dazu einige exemplarische Beispiele aus 
der Studie der Bundesarbeitskammer 
(BAK) von 2015/16 zur „Qualität des Ar-
beitslebens der österreichischen Arbeit-
nehmerInnen“ mit 5.000 befragten Ar-
beitnehmer:innen:
 • E-Mails und Mobiltelefone fördern 

Selbst ausbeutung in hohem Maße. So 
riefen von den Befragten 22 % „manch-
mal“, 9 % „oft“ und 3 % „immer“ ihre 
E-Mails abends bzw. nachts ab. Auch 
im Krankenstand tun dies 26 % der 
Befragten „manchmal“, 12 % „oft“ und 
6 % „immer“.

 • Für rund 14 % der Befragten war es 
wichtig, immer erreichbar zu sein, um 
keine beruflichen Nachteile zu haben. 
16 % erwarteten berufliche Vorteile, 
wenn sie immer erreichbar sind. Rund 
36 % gingen zur Arbeit, obwohl sie 
eigentlich krank waren.

 • 65 % gaben an, dass sie sehr viel von 
sich selbst in die Arbeit investieren, und 
60 % empfanden ihre Arbeit als IHRE 
Arbeit und nicht nur als EINE Arbeit.

 • 63 % führen ihr Schlafdefizit auf die 
Arbeitssituation zurück. Für 18 % ist es 
schwer, nach der Arbeit abzuschalten.

 • 16 % kommen von der Arbeit so er-
schöpft nach Hause, dass sie an Famili-
enaktivitäten nicht teilnehmen können. 

Wie können Arbeitgeber:innen 
Selbstausbeutung verhindern? 
 • Konflikte aufgreifen: Eine nicht unwe-

sentliche Ursache für Selbstausbeutung 
liegt in der Angst vor Konflikten und 
der Unmöglichkeit, Konflikte anzuspre-
chen und konstruktiv auszutragen. 

 • Klare Grenzen zwischen Arbeit und 
Freizeit: Sorgen Sie dafür, dass es in 
Ihrem Betrieb Schutzvorkehrungen vor 
Entgrenzung gibt.

 • Klare Strukturen und Verantwortlich-
keiten: Auch bei flexiblen, agilen   
u. ä. Arbeitsformen muss es Struktu-
ren und Verantwortlichkeiten geben, 
die präventiv vor Selbstausbeutung 
schützen.

 • Machbare Ziele und Milestones: Planen 
Sie Aufgaben und Ziele genau und 
prüfen Sie, ob die dafür notwendigen 
Ressourcen zur Verfügung stehen. 

 • Evaluierung psychischer Belastungen 
am Arbeitsplatz und BGF nutzen: 
Nutzen Sie die Evaluierung psychi-
scher Belastungen und Programme 
der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung (BGF), um mögliche Quellen der 
Selbstausbeutung offenzulegen und zu 
beseitigen.

Peter Hoffmann, Klinischer Psychologe 
und Gesundheitspsychologe 

buchmann@chello.at 

Selbstbestimmtes Arbeiten: 
 Achtung vor Selbstausbeutung!
Mehr Eigenverantwortung und Selbstbestimmung, erweiterte Handlungs- und Entscheidungs- 
spielräume sind Formen der Arbeitsorganisation, die die Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung 
der Beschäftigten fördern sollen. Diese grundsätzlich positiven Ansatzpunkte können sich jedoch auch 
 ins Negative verkehren. 

Viele Arbeitnehmer:innen arbeiten bis zur Selbstausbeutung! 
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Angefangen hat alles mit einem Ziel: 
die bevorzugte Arbeitgeberin für 

Menschen mit Behinderung im Handel 
zu werden. Mittlerweile arbeiten ca. 800 
Arbeitnehmer:innen mit Behinderung in-
nerhalb der REWE Group. Grundlage dafür 
war die Disability Charta, die seit einigen 
Jahren die Vision und Zielsetzungen des 
Konzerns festhält.

Der Weg zur Inklusion
Umgesetzt wurde die Disability Charta 
in drei Schritten. Zunächst lag der Fokus 
auf Sensibilisierung. Viele Führungskräf-
te  hatten zuvor noch keine Berührungs-
punkte mit Arbeitnehmer:innen mit Be-
hinderung oder einen zu großen Respekt 
vor der  Thematik, um sich näher mit ihr 
auseinanderzusetzen. Hier fand viel Auf-
klärungs-, Sensibilisierungs- und Unter-
stützungsarbeit statt.

Im zweiten Schritt begann der Aufbau ei-
nes Kooperationsnetzwerks. Mittlerweile 
arbeitet die REWE Group mit vielen Or-
ganisationen zusammen, unter anderem 
mit NEBA, Haus Aktiv, Mentorix oder dem 
Blindenverband. 

Die aktive externe Positionierung als 
Arbeitgeberin für Menschen mit Behinde-
rung war das Ziel des dritten Schritts. So 
wird seither beispielsweise in Stellenan-
zeigen bewusst darauf hingewiesen, dass 
Bewerbungen von Menschen mit Behin-
derung erwünscht sind, und es werden 
Schnupperpraktika angeboten.

Laut Julia Miller, Disability Managerin 
für BILLA, ist für eine erfolgreiche Inklusion 
von Arbeitnehmer:innen mit Behinderung 
wichtig, dass zunächst zentral die Rah-
menbedingungen und ein Bewusstsein 
geschaffen werden – speziell in einem gro-
ßen Unternehmen wie BILLA. Letztendlich 

sind es jedoch die direkten Führungskräf-
te, die in der täglichen Zusammenarbeit 
den größten Einfluss auf eine wertschät-
zende und inklusive Betriebskultur haben. 

Eine große Unterstützung in diesem 
Bereich sind zudem die Behinderten-
vertrauenspersonen. Herbert Valentan, 
Konzern-Behindertenvertrauensperson, 
und Brigitte González-González, Führungs-
kräfte-Trainerin und stellvertretende Be-
hindertenvertrauensperson, sind gleich-
zeitig auch Betroffene und haben aus 
dieser Betroffenheit heraus einen beson-
ders guten Draht zu ihren Kolleg:innen 
mit Behinderung. „Von Betroffenen zu 
Betroffenen redet es sich leichter“, erzählt 
Valentan. Nach seiner Erkrankung hatte 
Valentan viele Fragen und erinnert sich 
daran, wie er sich zu Beginn selbst alle In-
formationen mühsam zusammensuchen 
musste. Das hat ihn letztendlich auch 

Gelebte Inklusion
Mit dem Ziel, sich als bevorzugte Arbeitgeberin für Menschen mit Behinderung im Handel zu 
 positionieren, ist die REWE Group ein Unternehmen geworden, das Vielfalt feiert und in dem 
 individuelle Bedürfnisse und Inklusion großgeschrieben werden.

Text: Beatrix Mittermann | Fotos: Markus Zahradnik

www.gesundearbeit.at24

Um den Arbeitsalltag der Arbeitnehmer:innen mit Behinderung zu erleichtern, kommen je nach den persönlichen Bedürfnissen unterschiedliche 
Hilfsmittel und  Arbeitsplatzlösungen zum Einsatz.
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dazu motiviert, die Stelle als Behinderten-
vertrauensperson anzutreten, um seinen 
Kolleg:innen die bestmögliche Beratung 
zu bieten und eine zentrale Anlaufstelle 
zu sein, die alle wichtigen Informationen 
weitergeben kann.

Gesund und sicher arbeiten
Um den Arbeitsalltag der Arbeitneh-
mer:innen mit Behinderung zu erleich-
tern, kommen je nach den persönlichen 
Bedürfnissen unterschiedliche Hilfsmittel 
und Arbeitsplatzlösungen zum Einsatz. 
Darunter fallen im Bereich der Augen-
krankheiten beispielsweise Lupen, spezi-
elle Monitore, auf denen sich der Kontrast 
besser einstellen lässt, sowie eine spezi-
elle App, mit der Barcodes eingescannt 
und vorgelesen werden können. Für die 
Beschäftigten mit einer Hörbehinde-
rung können bessere Hörgeräte ange-
schafft werden bzw. wurde im Lager des 
BILLA-Online-Shops für die gehörlosen 
Arbeitnehmer:innen eine spezielle Brand-
meldeanlage installiert, die zusätzlich zu 
den akustischen auch mit visuellen Warn-
signalen arbeitet, um die Sicherheit aller 
Beschäftigten sicherzustellen.
 

Vielfalt feiern
Vielfalt steht für die Arbeit von Sandra 
Edelmann, Senior Managerin Diversity & 
Inclusion der REWE Group, auf der täg-
lichen Agenda. In ihrem Job geht es da-
rum, Vielfalt zu feiern, zu schätzen und 
zu respektieren bzw. dort, wo diese noch 
fehlt, ins Unternehmen zu holen. Sie ist 
überzeugt: „Vielfalt intern hilft dem Kon-
zern dabei, auch die Vielfalt der Kund:in-
nen besser zu verstehen“ – zum Beispiel 
wenn es um barrierefreies Einkaufen geht. 
Zudem weiß sie, dass sich etwas, das als 
vermeintliche Schwäche startet, in der 
richtigen Situation in eine Stärke verwan-
delt und positive Auswirkungen auf das 
gesamte Umfeld haben kann. So berichtet 
sie beispielsweise von einer gehörlosen 
Arbeitnehmerin in einer BIPA-Filiale, de-
ren Hörbehinderung sich mittlerweile im 
Kund:innenkreis herumgesprochen hat 
und die sehr gefragt ist, da sie Kund:innen 
in Gebärdensprache beraten kann.

Zukunftsvision
Als Konzern-Behindertenvertrauensperson 
möchte Herbert Valentan ein Bewusst sein 
dafür schaffen, dass Menschen mit Behin-

derung genauso ihre Leistung erbringen 
wie ihre Kolleg:innen ohne Behinderung. 
Zwar kann es bei manchen Behinderun-
gen zu gewissen Einschränkungen kom-
men, doch eines ist für Valentan klar: 
„Auch bei gesunden Menschen ist es 
so, dass nicht jede Person für jeden Job 
geeignet ist. Es braucht lediglich eine 
adäquate Stelle, in der die persönlichen 
Stärken zum Einsatz kommen können 
und bei der auf mögliche Einschränkun-
gen Rücksicht genommen wird.“ Brigitte 
González-González wünscht sich, dass 
Menschen mit Behinderung genauso be-
handelt werden wie alle anderen. Dahin-
ter steht für beide eine Vision: dass eine 
Behinderung als etwas ganz Normales 
gesehen wird – ohne Tabus, Vorurteile 
und Berührungsängste, die es diesbezüg-
lich nach wie vor in der Gesellschaft gibt. 
Und das ist ein kontinuierlicher Prozess 
– ebenso wie Inklusion. Edelmann weiß: 
„Inklusion erfordert eine ständige Weiter-
entwicklung. Inklusion ist ein Prozess, der 
nie abgeschlossen ist.“ Ihr zufolge geht es 
vor allem darum, immer wieder zu reflek-
tieren, zu hinterfragen und mutig Neues 
zu probieren.

Julia Miller, Disability Managerin für BILLA: „Für eine erfolgreiche 
Inklusion ist es hilfreich, zentral die Rahmenbedingungen zu 
schaffen.“

Brigitte González-González, stv. Behinder-
tenvertrauensperson: „Ich wünsche mir,   dass 
Menschen mit Behinderung genauso behan-

delt werden wie alle anderen.“ 

Herbert Valentan unterstützt als Konzern-Behindertenvertrauens- 
 person die Kolleg:innen mit Behinderung: „Von Betroffenen zu 

Betroffenen redet es sich leichter.“

Sandra Edelmann, Senior Managerin Diversity 
 & Inclusion der REWE Group: „Inklusion ist ein 

Prozess, der nie  abgeschlossen ist.“

251/2023



26 

B U C H T I P P S

Menschen mit Behinderung 
im Arbeits- und Sozialrecht 
Gert-Peter Reissner, Andreas Mair (Hrsg.)
168 Seiten, 2. Auflage, 2021
Linde Verlag
ISBN 978-3-7073-4225-3
EUR 35,00

Von der Informationspflicht bis zu den 
Fördermöglichkeiten: Das Buch bietet – 
sowohl für Arbeitgeber:innen als auch 
Arbeitnehmer:innen – einen fundierten 
und besonders praxisnahen Überblick 
über die arbeits- und sozialrechtlichen 
Fragestellungen im Zusammenhang mit 
Behinderung:
 • Berufliche Integration
 • Informationspflicht über die Behin-

derteneigenschaft
 • Besonderer Kündigungsschutz
 • Diskriminierungsschutz
 • Finanzielle Fördermöglichkeiten
 • Rechtsstellung von Menschen mit 

Behinderung im Sozialrecht

Ihre Rechte und Pflichten kompakt und 
verständlich zusammengefasst finden 
Sie in „Menschen mit Behinderung im 
Arbeits- und Sozialrecht“.

„Bewegt euch schneller!“ 
Zur Kritik moderner Management-
methoden
Hermann Bueren
200 Seiten, 2022
Kellner Verlag
ISBN 978-3-95651-332-9
EUR 19,50

Dieser Aufforderung des SAP-Mitgrün-
ders Hasso Plattner an die Beschäftigten 
des Konzerns lassen viele Unternehmen 
Taten folgen. Mit agilen Management-
methoden betreiben sie eine Neuaus-
richtung der Unternehmen und eine 
Umgestaltung der Arbeitsabläufe. Ziel 
ist eine höhere Leistung der Beschäf-
tigten und eine Beschleunigung der Ar-
beitsprozesse. Möglichst in Echtzeit auf 
Kunden und Märkte zu reagieren – das 
ist der Wunsch der agilen Unternehmen, 
das ist der Erwartungsdruck, mit dem 
die Beschäftigten konfrontiert sind. Wie 
das geschieht und zu welchen Belastun-
gen und Konflikten agile Arbeits- und 
Managementmethoden führen, wird 
in diesem Buch aus der Perspektive der 
Beschäftigten dargestellt. Im Sinne ei-
nes Handbuchs bietet es eine kritische 
Einführung in neue Arbeitsweisen und 
Managementformen und vermittelt al-
len Interessierten, die sich vor dem Hin-
tergrund eigener Erfahrungen mit ihrer 
Arbeitssituation beschäftigen, wegwei-
sende Anregungen.

Alltag mit Behinderung 
Ein Wegweiser für alle Lebensbereiche, 
Ausgabe 2021/2022
Hansjörg Hofer (Hrsg.)
365 Seiten, 2021
NWV, ISBN 978-3-7083-1364-1
EUR 28,00

Dieses Buch soll Menschen mit Behinde-
rungen, ihren Angehörigen, Freund:in-
nen und Bekannten sowie allen weiteren 
Interessierten einen Überblick über die 
Rechte, Begünstigungen, Möglichkeiten 
und Ansprüche behinderter Menschen 
bieten. Es versucht, in möglichst breiter 
Form alle Lebensbereiche zu berück-
sichtigen, die für Menschen mit Behin-
derungen von Bedeutung sein können. 
Einschlägige Expert:innen geben Hilfe-
stellungen und zeigen Berechtigungen 
auf, die dazu dienen, die Auswirkungen 
von Behinderungen auf die Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben so gering 
wie möglich zu halten. Es wird insbeson-
dere auf folgende Themen eingegangen: 
Diskriminierungsschutz, Kindheit, Aus-
bildung, Arbeit, Steuern und Gebühren, 
Mobilität, hindernisfreies Bauen, Woh-
nen, Soziale Sicherheit, Pflegevorsorge, 
Erwachsenenschutz, Unterbringung, Be-
wohner:innenrechte,, UN-Behinderten-
rechtskonvention.

Buchtipps

www.gesundearbeit.at/buchtipps1/2023
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Behindertenarbeit vom 
Menschen aus
Unterstützungssysteme und 
Assistenzleistungen für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten und komplexer 
Behinderung
Georg Theunissen
306 Seiten, 2020
Lambertus
ISBN 978-3-7841-3159-7
EUR 28,00

Das Buch zeigt Wege einer Behinder-
tenarbeit vom Menschen aus auf, die 
sich in erster Linie auf Erwachsene mit 
Lernschwierigkeiten und komplexen Be-
hinderungen bezieht. Der personenzen-
trierte Ansatz knüpft ausgehend von den 
„Betroffenen“ (Empowerment) an Kon-
zepten und methodischen Instrumenten 
der Gemeinwesenarbeit, der Lebens-
weltorientierung sowie der Sozialraum-
orientierung in der Sozialen Arbeit an, 
um Inklusion und Partizipation (Teilhabe) 
zu ermöglichen. Dabei stehen Personen 
im Fokus, die angesichts spezifischer Be-
einträchtigungen auf kognitiver, moto-
rischer, sensorischer, emotionaler und 
sozialer Ebene eine entsprechende res-
sourcenorientierte Unterstützung zur 
Verwirklichung des menschlichen Le-
bens benötigen.

Unbehindert arbeiten
Wie Menschen mit Behinderung ihre 
Berufsziele erreichen
Ursula Müller
230 Seiten, 2018
Mandelbaum Verlag
ISBN 978-3-85476-579-0
EUR 18,00

Welche Unterstützung brauchen Men-
schen mit Behinderung, um ihre Berufs-
ziele zu erreichen? Viele Menschen mit 
Behinderung wollen arbeiten und ihr 
eigenes Geld verdienen. Nur haben sie 
schlechte Karten am Arbeitsmarkt und 
finden sehr schwer einen Job. Sie seien 
nicht leistungsfähig, dauernd krank und 
unkündbar, so ein weitverbreitetes Vor-
urteil. Doch wie schaut die Realität aus? 
„Meine Arbeit bedeutet für mich Glück 
und Erfüllung“, sagt Sreco Dolanc über 
seine Tätigkeit in einer Apotheke. Der ge-
bürtige Slowene ist vermutlich der erste 
und einzige gehörlose Apotheker in Euro-
pa, der im Verkauf und in der Beratung 
arbeitet. Seine Chefin bewies mit seiner 
Anstellung nicht nur Mut und Engage-
ment, sondern auch unternehmerischen 
Weitblick, denn sie eröffnete sich damit 
eine neue Kund:innenschicht, die Gehör-
losen-Community. Dies ist nur eines von 
vielen Beispielen in diesem Buch.

Drecksarbeit
Geschichten aus dem Maschinenraum 
unseres bequemen Lebens
Jan Stremmel
192 Seiten, 2021
Knesebeck
ISBN 978-3-95728-515-7
EUR 22,70

Im kenianischen Hinterland machen Ar-
beiterinnen auf einer Rosenfarm Über-
stunden, weil in Deutschland bald Valen-
tinstag ist. Am Stadtrand von Kalkutta 
färben Bengalen ohne jede Schutzklei-
dung Unterhosen für europäische Dis-
counter. Es sind diese Zusammenhänge 
zwischen unserem Leben im bequemen 
Europa und der harten Realität in Ent-
wicklungsländern, die Jan Stremmel in 
zehn dringlichen wie mitreißenden Re-
portagen schildert. Er zeigt, dass unser 
Alltag nur möglich ist, weil wir unbeque-
me Arbeit dorthin ausgelagert haben, 
dass unser Konsum Teil des Problems ist 
– und damit auch Teil der Lösung.

B U C H T I P P S

www.gesundearbeit.at/buchtipps

Bücher bestellen auf shop.oegbverlag.at 
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Zeugen der Inklusion
Behinderte Cartoons 8
Phil Hubbe
64 Seiten, 1. Auflage, 2021
Lappan, ISBN 978-3-8303-3589-4 
EUR 10,30

Phil Hubbe, selbst an Multipler Sklero-
se erkrankt, zeichnet seit vielen Jahren 
seine sogenannten behinderten Car-
toons. Mit ihnen spricht er Menschen 
mit Behinderungen aus der Seele, denn 
er zeigt, mit welchen Problemen sie sich 
im Alltag herumschlagen müssen. Wo 
man verzweifeln könnte, schafft er durch 
seinen Humor den Raum für befreiendes 
Lachen und neuen Mut. 

Inklusion im Beruf
Horst Biermann (Hrsg.)
216 Seiten, 2015
Kohlhammer 
ISBN 978-3-17-025211-0
EUR 33,90

Vor dem Hintergrund des sozialrechtli-
chen Paradigmenwandels und der For-
derungen der Behindertenrechtskonven-
tion stellt sich heute die Frage nach dem 
Umgang mit Heterogenität in Berufs-
schulen und Betrieben völlig neu. Das 
Buch beschäftigt sich mit dem Anspruch 
und der Realität beruflicher Teilhabe, wo-
bei die ökonomischen, technischen und 
politischen Kontextfaktoren einbezo-
gen werden. Die thematischen Schwer-
punkte liegen dabei auf den beruflichen 
Lehr-Lern-Prozessen, der Ausbildungs-
organisation sowie den angebotenen 
Maßnahmen zur verbesserten Erwerbs-
beteiligung und Arbeitsorganisation. 
Deutlich werden dabei auch die Grenzen 
der Inklusion in einem durch Marktme-
chanismen gesteuerten Bereich.

Buchtipps 
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Arbeitssicherheit bei Epilepsie
Ein Praxishandbuch 
Peter Brodisch (Hrsg.)
142 Seiten, 2022
ESV, ISBN 978-3-503-19593-0
EUR 25,60

Bei einem epileptischen Anfall kann ein/
eine Arbeitnehmer:in das Bewusstsein 
verlieren, nicht selten kommt es zum 
Sturz oder zu unangemessenen Hand-
lungen. Bei Tätigkeiten mit erhöhten an-
fallsbedingten Gefährdungen muss die 
Gefährdungsbeurteilung individuell an-
gepasst werden. Auch der Arbeitsschutz 
ist gefordert: Welche individuellen Maß-
nahmen müssen ergriffen werden, um 
Epilepsiekranke wirksam vor Verletzun-
gen zu schützen? Das Handbuch zeigt 
an konkreten Beispielen aus der berufli-
chen Praxis auf, wie anfallsbedingte Ri-
siken eingeschätzt werden und welche 
Maßnahmen notwendig sind, um einen 
anfallsbedingten Arbeitsunfall zu ver-
hindern. Ziel ist es, die anfallsbedingten 
Gefährdungen auf ein Minimum zu re-
duzieren.

1/2023
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G rundlage für die Beschäftigung ist 
die Ermittlung und Beurteilung der 

Gefahren und Belastungen im Betrieb (Ar-
beitsplatzevaluierung). Bei dieser sind bei-
spielweise zu berücksichtigen:
 • Möglichkeiten zur Flucht im  

Gefahrenfall,
 • Umgang mit gefährlichen  

Arbeitsstoffen,
 • Arbeiten an Maschinen,
 • Erkennen von Gefahren,
 • absehbare Betriebsstörungen, Not- und 

Rettungsmaßnahmen.
Aus der Ermittlung und Beurteilung der 
Gefahren kann sich ergeben, dass Men-
schen mit bestimmten Behinderungen 
auf manchen Arbeitsplätzen nicht einge-
setzt werden können. Aber auch Beschäf-
tigte ohne Behinderung, zum Beispiel mit 
Höhenangst, können nicht zu Arbeiten in 
großer Höhe herangezogen werden.

Bei Betriebsbesuchen werden Arbeits-
inspektor:innen immer wieder gefragt, 
welche baulichen Maßnahmen bei der 
Beschäftigung von Menschen mit Behin-
derung getätigt werden müssen.

Bereits bei der Planung ist darauf zu 
achten, dass
 • mindestens ein Endausgang stufenlos 

ins Freie führt
 • und eine Toilette und ein Waschplatz 

barrierefrei erreichbar sind. 
Im Falle, dass im Gebäude ein oder mehre-
re Aufzüge vorgesehen sind, sollte zumin-
dest ein Aufzug für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer mit Behinderung vor-
gesehen bzw. die nachträgliche Adaptie-
rung leicht möglich sein. 

Immer wieder werden in Betrieben bei-
spielsweise auch gehörlose Staplerfahrerin-

nen bzw. Staplerfahrer beschäftigt. Zwei 
Voraussetzungen sind in diesem Fall zu 
unterscheiden: 
 • Mit dem Führen eines Hubstaplers dür-

fen Beschäftigte nur betraut werden, 
wenn sie über entsprechende Fach-
kenntnisse nach der Fachkenntnisnach-
weis-Verordnung (FK-V) verfügen und 

 • Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
dürfen nur Beschäftigte zum Führen 
von Staplern heranziehen, wenn diese 
geistig und körperlich für die jeweilige 
Aufgabe geeignet sind. 

Je nach Ausmaß der Behinderung können 
daher auch Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer mit Einschränkungen mit dem Füh-
ren von Hubstaplern beschäftigt werden.

Die geistige und körperliche Eignung 
muss im Rahmen der Ermittlung und 

Beurteilung der Gefahren (Arbeitsplatz-
evaluierung) ermittelt und festgehalten 
werden. Wenn Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber diese Eignung nicht persönlich 
feststellen können, können sie auf die Hil-
fe von externen fachkundigen Personen, 
wie etwa Fachärzt:innen, Arbeitsmedizi-
ner:innen, Sicherheitsfachkräfte als auch 
Sachverständige, zurückgreifen.

Die Verantwortung, die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer im Betrieb 
zum Führen von Staplern heranzuziehen, 
verbleibt bei der Arbeitgeberin bzw. dem 
Arbeitgeber.

Tony Griebler,  
Ombudsmann der Arbeitsinspektion  

tony.griebler@bma.gv.at

Entscheidend sind individuelle 
Fähigkeiten und Eignung
Die gesetzlichen Bestimmungen des Arbeitnehmer:innenschutzes gelten für Menschen mit oder  
ohne Behinderung gleichermaßen. Das Ziel eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes gilt somit für 
alle Beschäftigten. Arbeitnehmer:innen sollen ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend im  
Arbeitsprozess eingegliedert und eingesetzt werden.  

Die geistige und körperliche Eignung der Arbeitnehmer:innen für bestimmte Tätigkeiten muss im 
Rahmen der Arbeitsplatzevaluierung ermittelt und festgehalten werden.
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V E R A N S T A L T U N G E N

In Betrieben mit mehr als regelmäßig 
zehn beschäftigten Arbeitnehmer*in-

nen ist eine Sicherheitsvertrauensper-
son (SVP) zu bestellen. Für die fachliche 
Kompetenz auf dem Gebiet des Arbeit-
nehmer*innenschutzes bietet die AK Nie-
derösterreich SVP-Grundausbildungen und 
Auffrischungsseminare in Koopera tion mit 
BFI NÖ und Arbeitsinspektorat an. 

SVP-Grundausbildung  
(24 Unterrichtseinheiten)
(Kostenbeteiligung von 230 Euro pro Per son 
wird den Arbeitgeber*innen verrechnet)
Die Teilnehmer*innen (TN) erlangen Kennt-
nisse über ArbeitnehmerInnenschutzge-
setz (ASchG), Arbeitsstättenverordnung 
(AStV), Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), 
Aufgaben der Arbeitsinspektion, Evaluie-

rungen, Unfallverhütung u. v. m. Damit 
sind sie in der Lage, ihre Aufgaben im Ar-
beitnehmer*innenschutz wahrzunehmen.

Ein- und zweitägige  
SVP-Auffrischung
(Kosten trägt die AK Niederösterreich)
Vermittlung der Neuerungen im Arbeit-
nehmer*innenschutz und – in der zwei-
tägigen Variante – der psychischen Belas-
tungen im Betrieb und ihrer Evaluierung. 
Zusätzlich steht das Arbeitsinspektorat 
für eine Fragestunde zur Verfügung. 

SVP-Grundausbildung für  
Youngsters (AK Young)
(Kosten trägt die AK Niederösterreich)
In diesem dreitägigen Seminar für AK Nie-
derösterreich-Mitglieder im Alter zwischen 

17 und 24 Jahren werden Kenntnisse über 
den Arbeitnehmer*innenschutz, Unfallver-
hütung, Evaluierungen u. v. m. vermittelt. 
Eine Bestellung jugendlicher Lehrlinge zur 
SVP ist nach dem ASchG nicht zulässig. 
Es ist jedoch zur Gewährleistung eines 
wirksamen betrieblichen Arbeitsschutzes 
sinnvoll, auch Lehrlinge frühzeitig in geeig-
neter Weise (jedoch ohne Funktionsüber-
tragung) mit Fragen des Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzes vertraut zu machen 
und in die Arbeitsschutzorganisation ein-
zubinden. Diese Grundschulung ersetzt 
nicht die gesetzlich vorgeschriebene Aus-
bildung.

Ausbildungsangebot zum  
Brandschutz
(Kostenbeteiligung von 190 Euro für 
Brand schutzwart*in und 320 Euro für 
Brandschutzbeauftragte*n pro Person 
wird den Arbeitgeber*innen verrechnet)
In jeder Arbeitsstätte müssen geeignete 
Maßnahmen zur wirksamen Brandbe-
kämpfung im Ernstfall getroffen wer-
den. Brandschutzwartinnen und -warte 
haben Basiskenntnisse über Brandlehre, 
das richtige Verhalten im Brandfall und 
unterstützen bei Rettungsmaßnahmen. 
Die/der Brandschutzbeauftragte erstellt 
beispielsweise eine Brandschutzordnung, 
führt ein Brandschutzbuch und erstellt 
gemeinsam mit der Feuerwehr einen 
Brandschutzplan. Über die Notwendigkeit 
von Brandschutzwart*innen/-beauftrag-
ten entscheidet die Bezirkshauptmann-
schaft oder das Magistrat. Die Ausbildung 
zur bzw. zum Brandschutzbeauftragten 
dauert drei Tage und die zur Brandwartin 
bzw. zum Brandwart dauert einen Tag. 

Sicherheits- und Gesundheits-
akademie der AK Niederösterreich 
Für Sicherheit und Gesundheit von Arbeitnehmer*innen im Betrieb sind fachlich gut ausgebildete 
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP), Betriebsrät*innen und Beauftragte für Brandschutz sehr wichtig. 
Sie erkennen Gefahren, leiten Verbesserungspotenziale für bessere Arbeitsbedingungen ab und sind 
initiativ beim Umsetzen der richtigen Maßnahmen. 
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Spezialseminare der Sicherheits- 
und Gesundheitsakademie (SIGE)  
im Parkhotel Hirschwang
(Kosten trägt die AK Niederösterreich) 

Arbeit & Alter 
Die Arbeitsfähigkeit des Menschen verän-
dert sich im Laufe des Lebens. Dieses 
Semi nar möchte für die besonderen Her-
ausforderungen, aber auch Chancen einer 
älter werdenden Erwerbsbevölkerung  sen - 
 sibilisieren und Möglichkeiten für die 
 alter(n)sgerechte Gestaltung von Arbeits-
bedingungen aufzeigen.

Resilienz – Widerstandskraft
Die Fähigkeit, mit den Anforderungen und 
Belastungen in unserer Arbeitswelt umzu-
gehen, steht bei diesem Seminar im Vor-
dergrund. Die sieben Stufen der Resilienz 
werden dabei detailliert vorgestellt und 
den Teilnehmer*innen durch kleine Übun-
gen nähergebracht.

Vom Stress zum Burn-out 
Dieses Seminar verdeutlicht, wie Stress, 
Mobbing und Burn-out entstehen, welche 
Faktoren begünstigend wirken und was 
präventiv gemacht werden kann. 

Gesundheitskompass für 
Arbeitnehmer*innen
Betriebsrät*innen und SVP sind eingela-
den, auf Basis von Gesundheits-Check, 
Work- Life-Analysen sowie Beratungen 
zu Ernährung, Bewegung und mentaler 
Gesundheit ein persönliches Aktionspro-
gramm für eine bessere Ausgewogen-
heit zwischen Berufs- und Privatleben 
zu erarbeiten. Ebenso im Fokus dieses 
zweitägigen Gesundheitscoachings ste-

hen konkrete Maßnahmen für die Ge-
sundheitsförderung der Kolleg*innen im 
Betrieb.

Psychische Evaluierung 
In diesem Seminar werden unter ande-
ren folgende Fragen behandelt: Wie wird 
psychische Evaluierung von wem wann 
durchgeführt? Was ist dabei zu beachten? 
Was können Betriebsrät*innen und SVP 
beitragen, damit die Evaluierung gelingt?

www.gesundearbeit.at/veranstaltungen 
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Die AK Niederösterreich bietet zahlreiche Seminare auf dem Gebiet des Arbeitnehmer*innen-
schutzes für Sicherheitsvertrauenspersonen und Betriebsrät*innen an.

V E R A N S T A L T U N G E N

BZST Krems  20.02.–22.02.2023
BZST Wr. Neustadt  20.03.–22.03.2023
ANZ St. Pölten 17.04.–19.04.2023
BZST Amstetten 08.05.–10.05.2023
BZST Mistelbach 22.05.–24.05.2023
BZST Gmünd 18.09.–20.09.2023
BZST Wr. Neustadt 09.10.–11.10.2023
BZST Amstetten 06.11.–08.11.2023
ANZ St. Pölten 20.11.–22.11.2023

ANZ St. Pölten 27.03.2023
BZST Mödling 18.09.2023
ANZ St. Pölten 23.10.2023
BZST Krems  13.11.2023 
BZST Korneuburg  27.11.2023

SVP-Auffrischungsseminare im  
Parkhotel Hirschwang
2-tägige Seminare  
(Kosten trägt die AK Niederösterreich)
24.04.–25.04.2023 und 
25.09.–26.09.2023

SVP-Grundausbildung für Youngsters  
(AK Young) im Parkhotel Hirschwang
3-tägige Seminare für AK Niederösterreich- 
Mitglieder zwischen 17 und 24 Jahren 
(Kosten trägt die AK Niederösterreich)
13.03.–15.03.2023 und 
20.11.–22.11.2023 

Ausbildung zum/zur Brandschutzwart*in 
im ANZ St. Pölten
(Kostenbeteiligung von 190 Euro pro 
Person wird den Arbeitgeber*innen 
 verrechnet)
22.05.2023 und 
09.10.2023

Sicherheits- und Gesundheits- 
akademie 2023
SVP-Grundausbildung
(Kostenbeteiligung von 230 Euro pro  
Person wird den Arbeitgeber*innen  
verrechnet)

SVP-Auffrischungsseminare in den 
AK-Bezirksstellen 1-tägige Seminare
(Kosten trägt die AK Niederösterreich)

Ausbildung zum/zur Brandschutzbe-
auftragten im ANZ St. Pölten
(Kostenbeteiligung von 320 Euro pro 
Person wird den Arbeitgeber*innen 
verrechnet)
23.05 bis 24.05.2023 und 
10.10. bis 11.10.2023

Kontakt, Information und Anmeldung: 
SFK Thomas Staudinger, 05 71 71-22913, 
arbeitnehmerinnenschutz@aknoe.at 

Spezialseminare im Parkhotel 
Hirschwang 
Gesundheits- 20.02.–21.02.2023
kompass 22.05.–23.05.2023 
 16.10.–17.10.2023
Arbeit & Alter 06.03.–07.03.2023 
Resilienz – 
Widerstandskraft 11.04.–13.04.2023
Vom Stress zum 
Burn-out 02.10.–04.10.2023
Psychische 
Evaluierung 06.11.–07.11.2023
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Applaus im gut gefüllten Kongress-
saal der Arbeiterkammer in Linz. So-

eben wurde das neue Arbeitsprogramm 
für das ÖGB-Funktionsforum „Arbeit mit 
Beeinträchtigung“ im Rahmen eines Sym-
posiums vorgestellt. Gerhard Gabauer, 
einer der Verfasser, ist erfreut über den 
positiven Verlauf der Veranstaltung. Er 
ist seit vielen Jahren Behindertenvertrau-
ensperson (BVP) und mittlerweile auch 
Betriebsratsvorsitzender bei der Firma 
Tann Papier in Traun. „Menschen mit Be-
einträchtigung brauchen eine gute Inter-
essenvertretung. Darum wollte ich mich 
in der Gewerkschaft engagieren!“, erklärt 
er seine Beweggründe.

Zusammenarbeit stärken
Behindertenvertrauenspersonen und Be-
triebsrät:innen können voneinander pro-
fitieren. Betriebsratsmitglieder können 
eine Vielzahl an Ausbildungen nutzen und 
mit diesem Wissen – etwa im Bereich des 
Arbeitsrechts – Behindertenvertrauens-
personen unterstützen. Diese wiederum 

haben Spezialwissen, etwa im Bereich 
des Behinderteneinstellgesetzes oder der 
Inklusion, welches sie in die Zusammenar-
beit einbringen können. Dass man gemein-
sam mehr voranbringt, steht außer Frage. 
„Jede Behindertenvertrauensperson könn-
te auch ein zukünftiges Betriebsratsmit-
glied sein. Die Zusammenarbeit hat mich 
gestärkt, sodass mir mein Vorgänger den 
Betriebsratsvorsitz zugetraut hat“, be-
richtet Gabauer vom eigenen Werdegang. 
Dass es vereinzelt auch Betriebe gibt, in 
denen die Chancen zur Zusammenarbeit 
ungenutzt bleiben, kann er nicht verste-
hen und rät dringend zur Kooperation.

Initiative für Eingliederungs-
management 
Ein Beispiel für erfolgreiche Zusammen-
arbeit bietet die Firma Rosenbauer in 
 Leonding. Behindertenvertrauensperson 
Christian Altendorfer war dort vor Jahren 
Mitbegründer eines betrieblichen Einglie-
derungsmanagements. Zentraler Partner 
für die Umsetzung war der Betriebsrat. 

„Mir war die Eingliederung nach langer 
Krankheit ein Anliegen. Die Chance auf 
eine gute Rückkehr müssen alle bekom-
men und nicht nur begünstigte Behin-
derte. Ein perfektes Thema für Behinder-
tenvertrauensperson und Betriebsrat, um 
an einem Strang zu ziehen.“ Inzwischen 
sitzt Christian Altendorfer selbst im Be-
triebsratsgremium und engagiert sich in 
der Gewerkschaft. Auch er ist Mitglied 
im ÖGB-Funktionsforum „Arbeit mit Be-
einträchtigung“ und hat jüngst ein Pro-
jekt gestartet, wo er die Vernetzung von 
Behindertenvertrauenspersonen in den 
Regionen Oberösterreichs stärken will. 
„Behindertenvertrauenspersonen und 
Betriebsrat können gemeinsam viel errei-
chen. In der Eingliederung, in der Präven-
tion und in der Gestaltung guter Arbeits-
bedingungen“, ist Altendorfer überzeugt. 
 

Manuela Hotz, ÖGB OÖ
manuela.hotz@oegb.at 

Roland Spreitzer, Arbeiterkammer OÖ 
spreitzer.r@akooe.at 

Behindertenvertrauensperson und 
Betriebsrat – ein starkes Team
Eine gute Achse zwischen Behindertenvertretung und Betriebsrat ist innerbetrieblich von großem 
 Nutzen. Das Funktionsforum „Arbeit mit Beeinträchtigung“ im ÖGB Oberösterreich arbeitet intensiv 
daran, die Zusammenarbeit weiter zu fördern.

Das neue Arbeitsprogramm für das ÖGB-Funktionsforum „Arbeit mit Beeinträchtigung“ wurde im Rahmen eines Symposiums  
in der Arbeiterkammer in Linz vorgestellt.
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E ines ist klar: Die Arbeitswelt verän-
dert sich rasant und geht mit einem 

erhöhten Zeitdruck, gestiegener Ar-
beitsintensität und zunehmender Flexi-
bilisierung einher. Auch ist mittlerweile 
der Zusammenhang zwischen Arbeit und 
Gesundheit wissenschaftlich gut belegt. 
So kann Arbeit physisch und psychisch 
belasten, aber auch Sinn und Struktur ge-
ben und sich positiv auf die Gesundheit 
der Beschäftigten auswirken. Vor diesem 
Hintergrund gewinnen Gesundheit am 
Arbeitsplatz und betriebliches Gesund-
heitsmanagement immer mehr an Be-
deutung.

Mit dem BGM-Check können Betriebe 
einen ersten Schritt in diese Richtung set-
zen und Antworten insbesondere auf fol-
gende drei Fragen erhalten: 
 • Wo steht unser Betrieb grundsätzlich 

im Bereich Sicherheit und Gesundheit?
 • Welche inhaltlichen Bedarfe gibt es, wo 

müssen wir die nächsten Schwerpunkte 
legen?

 • An wen können wir uns wenden?

Was kann das Tool leisten? 
Die Ergebnisse des BGM-Checks zeigen 
interessierten Betrieben auf, in welchen 
der drei BGM-Säulen (Arbeitnehmer:in-
nenschutz, betriebliche Gesundheitsför-
derung und betriebliches Eingliederungs-
management) es bereits gut läuft bzw. wo 
noch Unterstützung benötigt wird. 

Zudem werden auf Basis der Angaben 
individuelle Empfehlungen für die Kon-
taktaufnahme mit passenden öffentlichen 
Ansprechstellen (z. B. AUVA, Netzwerk BGF, 
fit2work) und Informationen zu deren Be-
ratungsangeboten geboten. 

Der Ablauf des BGM-Checks
Die Betriebe können den Check selbst-
ständig oder gemeinsam mit Unterstüt-
zung ihrer regionalen Ansprechstelle 
durchführen. Der Check besteht aus fol-
genden Schritten:
 • Einleitung: Angaben zum Betrieb und 

zum gewünschten Format der Durch-
führung.

 • Quickcheck: Ziele und Prioritäten im 
Themenbereich „Gesundheit im Be-
trieb“ werden identifiziert.

 • Zwischenergebnis Quickcheck: Zeigt, 
welche der drei BGM-Säulen den Zielen 
und Prioritäten im Bereich Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit dem Be-
trieb am ehesten entspricht. Basierend 
darauf wird eine erste Empfehlung für 
die Kontaktaufnahme mit der passen-
den Ansprechstelle gemacht.

 • Standortbestimmung: Verschafft einen 
ersten kompakten Überblick und gibt 
Auskunft, inwieweit die drei Säulen 

eines ganzheitlichen betrieblichen 
Gesundheitsmanagements im Betrieb 
entwickelt und integriert sind.

 • Ergebnis Standortbestimmung: Gibt 
einen Überblick über bereits vorhande-
ne Verantwortlichkeiten, Abläufe und 
Maßnahmen. Basierend darauf erhalten 
Betriebe eine Empfehlung für die Kon-
taktmöglichkeit mit der/den passenden 
öffentlichen Ansprechstelle(n).

Der BGM-Check wurde im Rahmen der Na-
tionalen Strategie „Gesundheit im Betrieb“ 
entwickelt und steht allen interessierten 
Betrieben kostenfrei zur Verfügung. 

Amela Cetin, AK Wien  
amela.cetin@akwien.at 

 BGM-Check   
 https://tinyurl.com/bgm-check  
 Nationale Strategie „Gesundheit  
 im Betrieb“   
 https://tinyurl.com/nsgesib 

A R B E I T N E H M E R : I N N E N S C H U T Z

www.gesundearbeit.at/arbeitnehmerschutz

Mit betrieblichem Gesundheitsmanagement zu mehr Sicherheit und Gesundheit im Betrieb. 

Der BGM-Check –  
ein Online-Tool für Betriebe 
Der BGM-Check zeigt Betrieben auf, wo sie aktuell in Bezug auf die Gesundheit  
ihrer  Beschäftigten stehen. Er unterstützt sie dabei, ihre Bedarfe und Ziele in den Bereichen  
Arbeitnehmer:innenschutz sowie bei der Förderung und Wiederherstellung von Gesundheit und  
Arbeitsfähigkeit zu identifizieren. 

Die drei Säulen des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Quelle: Die drei Säulen des BGM, BMAW, 2022 

Arbeitnehmer:innenschutz
(AnSch)

VERPFLICHTEND

Schutz von Leben, Gesund-
heit, Integrität und Würde, 

Prävention arbeitsbe-
dingter Gefahren und 

Belastungen, menschen-
gerechte Arbeits-

gestaltung 
(ASchG, insb. §§ 3 bis 7)

Betriebliche Gesund-
heitsförderung (BGF)

FREIWILLIG

Förderung von Gesundheit 
und Arbeitsfähigkeit

(§§ 116 und 154b ASVG,
§ 65b B-KUVG, § 99b GSVG,

§ 96b BSVG, GfG) 

Betriebliches Eingliede-
rungsmanagement (BEM)

FREIWILLIG

Wiederherstellung und 
Festigung der Arbeits-

fähigkeit, Wiedereingliede-
rung nach langen 
Krankenständen 
(AGG, WIETZ-G) 
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Gleichgestellt – Ratgeber zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen 
Der Ratgeber von Arbeiterkammer und ÖGB informiert über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen und zeigt die 
rechtlichen Möglichkeiten auf, wie man gegen eine Diskrimi-
nierung vorgehen kann.
Download unter https://tinyurl.com/gleichgestellt

EIN:BLICK 2 – Arbeit: Orientierungshilfe zum Thema 
Behinderungen
Menschen mit Behinderungen und die Personen in ihrem Um-
feld sind im Alltag häufig mit Hürden und Schwierigkeiten kon-
frontiert. Für eine mögliche Lösung dieser Probleme bedarf es 
angesichts der Vielfalt von Zuständigkeiten, Anlaufstellen und 
Unterstützungsangeboten vorerst einmal der Orientierung. 
Diese Broschüre des Sozialministeriums bietet einen Einblick in 
das Thema Menschen mit Behinderungen und Beruf. 
Download unter https://tinyurl.com/einblickarbeit   

Arbeitsassistenz – Der Weg in den Beruf
Das „Netzwerk Berufliche Assistenz“ (NEBA) unterstützt Men-
schen mit Behinderungen bei der Ausbildung, der Jobsuche 
und beim Erhalt des Arbeitsplatzes. Die NEBA-Broschüre „Der 
Weg in den Beruf“ bietet in diesem Zusammenhang umfang-
reiche Informationen zum Thema Arbeitsassistenz. 
Mehr Infos auch unter https://neba.at/arbeitsassistenz 
Download unter https://tinyurl.com/aaneba  

15 Frauen mit Behinderung – 15 Wege zur Arbeit
Frauen mit Behinderung sind oft von Mehrfachdiskriminierung 
betroffen. Die Broschüre des AMS für Arbeit suchende Frauen 
mit Behinderung möchte zu diesem Thema sensibilisieren und 
stellt ein geeignetes Nachschlagewerk für Betroffene dar, die 
nach Informationen und Angeboten speziell für Frauen mit Be-
hinderung suchen. 
Download unter https://tinyurl.com/fubams

Psychische Belastung und Stress in der Arbeit
Was versteht man unter Stress und psychischer Belastung bei 
der Arbeit? Welche Ursachen gibt es? Welche gesundheitlichen 
Folgen können auftreten? In diesem Ratgeber der AK finden Sie 
Lösungsansätze zu diesen Fragen sowie Informationen dazu, 
wie Betriebe mit diesem Thema in der Prävention umgehen 
können. 
Download unter https://tinyurl.com/rgstress  
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Digitale 
Wohlfahrtsgesellschaft
Der Weg in eine digitalisierte Zukunft 
Elisabeth Kaiser, Marcus Schober (Hrsg.)
192 Seiten | 2022 | EUR 24,00
ISBN 978-3-99046-621-6

Wie schafft es Wien, künftig zu einer Digitalisierungshauptstadt zu werden, und was kann 
man unter „digitalem Humanismus“ verstehen? Eine moderne Gesellschaft ist ohne digi-
tales Angebot nicht denkbar, aber wie lässt sich Digitalisierung aktiv zur Steigerung der 
 Lebensqualität aller Menschen gestalten, und wo liegen Risiken? Expertinnen und Experten 
thematisieren Stärken sowie Gefahren des digitalen Portals auf dem Weg in die Zukunft.

Klassenkampf von oben
Angriffspunkte, Hintergründe und rhetorische Tricks
Natascha Strobl, Michael Mazohl
268 Seiten | 2022 | EUR 29,90
ISBN 978-3-99046-464-9

Klassenkampf findet statt. Während der Klassenkampf von unten mit Streiks und lauten 
Protestformen ausgetragen wird, findet der Klassenkampf von oben leise im Verborge-
nen statt. Den Klassenkampf von oben führen die wirtschaftlich Mächtigen, die aufgrund 
ihrer Vermögen und Einflussbereiche dazu in der Lage sind, gesellschaftliche Entwick-
lungen zu ihren Gunsten zu ändern – gegen die Interessen und auf Kosten der Vielen. 
 Anhand der Themen Arbeitszeit, Arbeitslosigkeit, Armut, Bildung, Einkommen, Gesund-
heit, Klima, Wohnen, Pensionen und Reichtum zeigt das Buch auf, an welchen Angriffs-
punkten sich die Verteilungskämpfe zwischen oben und unten entscheiden.

Versandkostenfrei

ab 30 Euro 

Bestellwert!

shop.oegbverlag.at

Gratisversand in Österreich ab einem Bestellwert von 30 Euro Hier bestellen: shop.oegbverlag.at
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